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„Dresden“ hat neue starke Flügel
Größtes Passagier-Flugzeug der Lufthansa erhält den Namen
der sächsischen Landeshauptstadt

 Enthüllung des Namenszuges. Enthüllung des Namenszuges. Enthüllung des Namenszuges. Enthüllung des Namenszuges. Enthüllung des Namenszuges. Auf
dem Frankfurter Flughafen enthüllten am
10. Mai Carsten Spohr, Mitglied des Luft-
hansa-Bereichsvorstandes, und Dr. Lutz
Vogel, Erster Bürgermeister der Landes-
hauptstadt Dresden, den Namenszug
„Dresden“ an der Boing 747-400. „Ganz
herzlichen Dank, dass Sie Dresden neue
und stärkere Flügel verleihen, ganz herz-
lichen Dank für dieses schöne Geschenk
zum 800. Geburtstag unserer Stadt“, sag-
te Dr. Vogel. Mit 70,66 Metern Länge und
64,44 Metern Spannweite bietet der „flie-

gende Botschafter“ 390 Fluggästen Platz. Er
ist vergleichsweise ein Schwergewicht: Mit
188,6 Tonnen Leergewicht ist die neue „Dres-
den“ viereinhalbmal so schwer wie ihre
Vorgängerin. Das derzeit größte Passagier-
Flugzeug der Lufthansa trägt den Namen
„Dresden“ in alle Welt. Es wird auf Inter-
kontinentalflügen, insbesondere nach Ame-
rika, Asien und in den Pazifik eingesetzt. Es
verbindet die Kontinente mit einer Reisege-
schwindigkeit von 920 Kilometern pro Stun-
de und kann nonstop Entfernungen bis zu
11 000 Kilometer überwinden. Foto: Knifka

Das nächste Dresdner AmtsblattDas nächste Dresdner AmtsblattDas nächste Dresdner AmtsblattDas nächste Dresdner AmtsblattDas nächste Dresdner Amtsblatt
erscheint am Freitag, 26. Mai.

Dresdner Lyrikpreis
vergeben

Viola Fischerová und Uljana
Wolf sind die Preisträgerinnen

Die Prager Autorin Viola Fischerová und
die Berliner Schriftstellerin Uljana Wolf
teilen sich den Dresdner Lyrikpreis
2006. Der erste Bürgermeister Dr. Lutz
Vogel überreichte die Auszeichnung am
13. Mai im Kulturrathaus.
Zehn deutschsprachige und tschechi-
sche Autoren lasen beim internationa-
len Poesiefestival „Bardinale“ in Dres-
den vor Jury und Publikum um den
mit insgesamt 5000 Euro dotierten
Dresdner Lyrikpreis 2006. Aus 1600
Bewerbern wurden im Vorfeld Petr
Borkovec, Miloš Dole•al, Daniel Falb,
Viola Fischerová, Matthias Göritz,
Hendrik Jackson, Marcela Pátková,
Martin Reiner-Pluháek, Monika Rinck
und Uljana Wolf nominiert.
Seit 1996 vergibt die Stadt Dresden
die Auszeichnung an herausragende
Lyriker und Lyrikerinnen aus der Tsche-
chischen Republik und dem deutsch-
sprachigen Raum.
Zu den Preisträgerinnen: Viola Fische-
rová, geboren 1935 in Brünn, studier-
te in Brünn und Prag Slawistik und ar-
beitete seit 1963 in der Literatur-
redaktion des tschechoslowakischen
Rundfunks. 1968 emigrierte sie in die
Schweiz. Nach einem Studium der Ger-
manistik und Geschichte an der Baseler
Universität unterrichtete Viola Fische-
rová an einer Berufsschule. 1984 ging
sie nach Deutschland und arbeitete für
Radio Free Europe und die Zeitschrift
„Svdectví“. Seit 1994 lebt sie wieder
in Prag.
Uljana Wolf, geboren 1979, lebt in Berlin
und studierte Germanistik, Anglistik
und Kulturwissenschaft. Ihre Gedichte
wurden in Zeitschriften und Anthologi-
en in Deutschland, Polen, Weißrussland
und Irland veröffentlicht. 2006 erhielt
sie den Peter-Huchel-Preis. Ihr erster
Gedichtband „kochanie ich habe brot
gekauft“ erschien 2005 bei kookbooks.
Der Hauptjury 2006 gehörten an: Uwe
Kolbe, Ivan Matoušek, Urs Heftrich, JiYi
Holý, Robert Krumphanzl und Gregor
Dotzauer

K|U|L|T|U|R
Haushaltssatzung 2006
liegt aus
Die Haushaltssatzung der Stadt für das
Jahr 2006 liegt vom 22. bis 23. Mai
öffentlich aus. Sie kann in der Stadt-
kämmerei am Dr.-Külz-Ring 19 einge-
sehen werden. Das Regierungsprä-
sidium hat die Satzung mit Bescheid
vom 10. Mai 2006 genehmigt.

 Seiten 2, 8

Größtes Klassikfestival
Deutschlands
Vom 25. Mai bis 11. Juni laden die
Dresdner Musikfestspiele ein. Deutsch-
lands größtes Klassikfestival will in die-
sem Jahr an die Christianisierung ei-
ner slawischen Siedlung und die spä-
tere Prägung durch verschiedene Glau-
bensformen erinnern.

 Seiten 5

Geflügel muss nicht
überall in den Stall
Geflügel darf in Dresden außer in einem
Streifen von jeweils 500 Metern rechts
und links der Elbe auch außerhalb von
Ställen oder Schutzvorrichtungen gehal-
ten werden. Die Stadt hat eine Aus-
nahmegenehmigung zur Aufstallungs-
verpflichtung mit weiteren Verpflich-
tungen erlassen.  Seiten 11, 16

FassadenbegrünungFassadenbegrünungFassadenbegrünungFassadenbegrünungFassadenbegrünung. Umweltzentrum
bietet Wilden Wein an  Seite 2

Fahrradsaison.Fahrradsaison.Fahrradsaison.Fahrradsaison.Fahrradsaison. 225 Schilder und eine
Postkartenaktion  Seite 3

StadtratStadtratStadtratStadtratStadtrat..... Beschlüsse vom 27. April
(Teil 2)  Seite 12

Bebauungspläne.Bebauungspläne.Bebauungspläne.Bebauungspläne.Bebauungspläne. Wohnsiedlung Wirt-
schaftsweg/Freiheit, Terrassenufer, Zel-
lescher Weg, Wasserskianlage Leuben

 Seiten 13–16
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Der Oberbürgermeister
gratuliert

Anzeige
Erklärung von Oberbürgermeister
Ingolf Roßberg vom 10. Mai 2006

Haushaltssatzung 2006 genehmigt
Das Regierungspräsidium hat mit Be-
scheid vom 10. Mai 2006 die Haushalts-
satzung 2006 genehmigt.
Damit kann die Landeshauptstadt
erstmals ihren laufenden Haushalt ohne
neue Kreditaufnahmen vollziehen und
ihr Investitionsprogramm in Höhe von
rund 230 Millionen Euro ohne Einschrän-
kungen freigeben. Insoweit hat die
Landeshauptstadt das Regierungs-
präsidium davon überzeugen können,
auf ihrem beschwerlichen Weg zurück
zu finanzieller Selbstständigkeit und
Flexibilität unter Einbeziehung der Er-
löse aus dem WOBA-Verkauf einen ent-
scheidenden Schritt vorangekommen
zu sein.
Die Stadtverwaltung wird für das Jahr
2007 wieder einen ausgeglichenen Haus-
halt vorlegen können; die aufgelaufenen
Fehlbeträge der zurückliegenden Jahre
können deutlich vor dem Jahr 2011
abgebaut werden; Investitionen können
zukünftig ausschließlich aus eigenen
Finanzmitteln erwirtschaftet werden.
Um diese erfreuliche Perspektive reali-
sieren zu können, müssen jedoch auch
die Vorgaben des mit dem Haushalt
2005 beschlossenen Haushaltskonso-
lidierungskonzeptes konsequent umge-
setzt werden.
Demgemäß mahnt das Regierungs-
präsidium in seinem Bescheid auch
eine konsequent ausgeglichene Haus-
haltsführung an, da ansonsten erneut
Maßnahmen zur Haushaltssicherung
und entsprechende Beschränkungen
unverzüglich wieder aufzugreifen sind.
Des Weiteren gibt das Regierungs-
präsidium in seinem knapp und sach-
lich gehaltenen Genehmigungsbescheid
unter anderem vor, zweckfreie Mindest-
rücklagebestände wieder vollständig

vorzuhalten und im Übrigen die Anfang
April auf dem Konto der Stadt einge-
gangenen WOBA-Erlöse nicht in risiko-
behaftete Geldanlagen zu stecken.
Der einzige genehmigungspflichtige
Bestandteil des Haushaltes betrifft eine
Kreditaufnahme für den Eigenbetrieb
Krankenhaus Friedrichstadt in Höhe von
20 Millionen Euro, deren Tilgung je-
doch über Fördermittel im Rahmen der
Finanzierung durch den Freistaat von
Maßnahmen zu Krankenhausinves-
titionen erfolgt.
Im Übrigen bestätigt das Regierungs-
präsidium die Gesetzmäßigkeit des
städtischen Haushaltsbeschlusses,
allerdings nur unter Zurückstellung von
Bedenken, insbesondere insoweit, als
der laufende Haushalt noch einen Fehl-
betrag in Höhe von 19,9 Millionen Euro
ausweist. Das Regierungspräsidium
hat jedoch von einer formellen Bean-
standung abgesehen, da es die Lan-
deshauptstadt Dresden aufgrund der
Einnahmen aus dem Anteilsverkauf an
der WOBA Dresden in der Lage sieht,
spätestens zum Ende des Jahres 2008
eine vollständig ausgeglichene Haus-
haltswirtschaft wieder erreichen zu
können und ab dem Haushaltsjahr 2007
wieder über einen den gesetzlichen
Vorschriften entsprechenden Haus-
haltsplan verfügen zu können.
Schließlich weist das Regierungsprä-
sidium trotz der positiven Effekte aus
dem WOBA-Verkauf auf die Verpflich-
tung zu konsequentem Schuldenabbau
hin und benennt weiterhin vorhande-
ne allgemeine Risiken beim künftigen
Finanzausgleich aufgrund von mögli-
chen negativen Entwicklungen in der
Bevölkerungszahl der Stadt Dresden.
(siehe Seite 8)

zum 102. Geburtstagzum 102. Geburtstagzum 102. Geburtstagzum 102. Geburtstagzum 102. Geburtstag
am 25. Maiam 25. Maiam 25. Maiam 25. Maiam 25. Mai
Gertrud Pfützner, Prohlis

zum 90. Geburtstagzum 90. Geburtstagzum 90. Geburtstagzum 90. Geburtstagzum 90. Geburtstag
am 19. Maiam 19. Maiam 19. Maiam 19. Maiam 19. Mai
Liesbeth Mittmann, Prohlis
am 21. Maiam 21. Maiam 21. Maiam 21. Maiam 21. Mai
Elfriede Geyer, Plauen
am 22. Maiam 22. Maiam 22. Maiam 22. Maiam 22. Mai
Johanna Börnig, Plauen
Gerda Rother, Prohlis
Ernestine Wilfling, Pieschen
am 23. Maiam 23. Maiam 23. Maiam 23. Maiam 23. Mai
Elly Kaiser, Altstadt
am 24. Maiam 24. Maiam 24. Maiam 24. Maiam 24. Mai
Gerda Pomper, Altstadt
am 25. Maiam 25. Maiam 25. Maiam 25. Maiam 25. Mai
Ilse Clauß, OT Weixdorf
am 26. Maiam 26. Maiam 26. Maiam 26. Maiam 26. Mai
Werner Rebarz, Pieschen

zur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeit
am 19. Maiam 19. Maiam 19. Maiam 19. Maiam 19. Mai
Claus und Helga Fritzsche, Cotta
Karl-Heinz und Margot Fröhlich, Altstadt
Werner und Christa Götze, Pieschen
Dr. Helmut und Eva Gorges, Blasewitz
Wolfgang und Hanna Jokob, Prohlis
Frieder und Margit Lachmann, Altstadt
Manfred und Ursula Schütt, Leuben

am 20. Maiam 20. Maiam 20. Maiam 20. Maiam 20. Mai
Dieter und Ingeborg Fickert, Altstadt

 „100-mal Wilder Wein
für Dresden“

Pflanzen zur Begrünung von
Fassaden im Umweltzentrum

Aufgrund des großen Zuspruchs star-
tet die Grüne Liga bereits zum achten
Mal die Pflanzaktion „100-mal Wilder
Wein für Dresden“. Das Amt für Stadt-
grün und Abfallwirtschaft unterstützt
die Aktion, die seit 1996 organisiert
wird. Von Montag, 22. Mai, bis Freitag,
26. Mai, täglich von 9 bis 16 Uhr wer-
den die Pflanzen für fünf Euro pro
Stück im Umweltzentrum, Schützen-
gasse 16/18, verkauft. Um Bestellun-
gen unter Telefon (03 51) 4 94 33 53,
(03 51) 4 94 33 54 oder Fax (03 51)
4 94 34 50 wird gebeten.
Die Aktion geht auf eine Bürgerinitiati-
ve zurück, die sich für eine bessere
Lebensqualität im Wohnumfeld enga-
gierte. Viele private und öffentliche Ge-
bäude wurden seitdem begrünt, zum
Beispiel die Montessorischule in der
Hopfgartenstraße, Bürohäuser in der
St.  Petersburger Straße und das
Stadtteilhaus Prießnitzstraße in der
Äußeren Neustadt. Außerdem gab es
Projekte mit den Dresdner Verkehrs-
betrieben und der Woba.
Der Wilde Wein (Parthenocissus tricus-
pidata „Veitchii“) ist hervorragend zur
dauerhaften Begrünung, unter ande-
rem von Hausfassaden, Mauern und
Müllstellplätzen geeignet. Er benötigt
keine Kletterhilfe. Sein Laub, das sich
im Herbst leuchtend rot färbt, schmückt
die Fassade und schützt sie außerdem
vor der Witterung und Klimaschwan-
kungen.
Wenige Regeln sind bei Pflanzung und
Pflege zu beachten: Die Pflanzen soll-
ten nur vor intakte Mauern gesetzt
werden. Weitere Informationen zum
Wilden Wein enthält ein Faltblatt, das
jeder beim Kauf einer Pflanze erhält.

„Am heutigen Tag wurde mir durch
das Landgericht Dresden, 5. Strafkam-
mer, mitgeteilt, dass die Anklage ge-
gen meine Person zugelassen wurde
und der erste Verhandlungstag am
6. Juni sein wird. Aus diesem Grund
habe ich, wie bereits angekündigt, mit
sofortiger Wirkung meinen Urlaub an-
getreten.
Ich habe dem Regierungspräsidium
mitgeteilt, dass ich bis zum Abschluss
des Verfahrens keine dienstl ichen
Handlungen vornehmen werde.

Dieser Schritt erscheint mir notwen-
dig um Schaden vom Amt fernzuhalten.
In der Abwägung al ler mögl ichen
Verfahrensvarianten bin ich froh, dass
die Kammer nunmehr eine Entschei-
dung getroffen hat. Sie bietet mir die
Möglichkeit, meine Unschuld in einem
öffentlichen Verfahren zu beweisen.“

Mit einer Erklärung vom 16. Mai 2006
hat das Regierungspräsidium OB Ingolf
Roßberg nunmehr für drei Monate sus-
pendiert.

90 000 Blumen für
die Stadt
Seit Mitte der Woche ist wieder Pflanz-
zeit. Mitarbeiter der Stadt setzen 90 000
Sommerblumen an 47 Standorten in
die Freiflächen und Behälter, über 50
Arten und 100 Sorten auf etwa 4500
Quadratmetern. Begonnen wurde am
17. Mai mit dem Wechsel der Pflanz-
behälter vor dem Rathaus am Dr.-Külz-
Ring. Bis Anfang Juni wird sich die
Stadt im neuen, sommerlichen Schmuck
präsentieren.
In großen Stückzahlen kommen vor al-
lem Begonien, Fleißige Lieschen, Pe-
largonien, Studentenblumen und He-
liotropium in die Erde, dazu Solitär-
pflanzen wie Gewürzrinde, Solanum,
Fuchsien, Schönmalve und Wandel-
röschen. Sie überwintern alljährlich in
der städtischen Gärtnerei. Ein Großteil
der Pflanzen hat die Dresdner Firma
Claus & Torsten Kühne GbR gezogen.
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1,50 Meter Abstand
beim Überholen

Postkartenaktion für eine
sichere Fahrradsaison

Bei zunehmend sommerlichen Tempe-
raturen entscheiden sich wieder viele
fürs Fahrrad –  genau der richtige Zeit-
punkt für eine Postkartenaktion der Lan-
deshauptstadt zu mehr Sicherheit im
Straßenverkehr. Häufig werden Radfah-
rer durch Autos ohne ausreichenden
Abstand überholt. Das kann Unsicher-
heit und Angst bei Radfahrern erzeu-
gen. Deshalb wirbt die städtische Info-
karte für ein sicheres und entspanntes
Miteinander und mehr Abstand beim
Überholen zwischen Autos und Rad-
fahrern. Das Bundesverkehrsminis-

S|P|O|R|T

Wandern, Kanufahren und Klettern
Drei sportliche Höhepunkte an einem Wochenende

Am kommenden Wochenende, 20. und
21. Mai, gibt es in Dresden anlässlich
des Stadtjubiläums drei sportliche Hö-
hepunkte: Wanderungen „Rund um
das 800-jährige Dresden“, die Deut-
sche Meisterschaft im Kanumarathon-
rennsport und den Weltcup im Sport-
und Speedklettern. Das Veranstal-
tungsbüro 2006 der Landeshauptstadt
Dresden unterstützt die Sportveran-
staltungen mit insgesamt 26 700 Euro.
■ Wanderungen „Rund um das 800-Wanderungen „Rund um das 800-Wanderungen „Rund um das 800-Wanderungen „Rund um das 800-Wanderungen „Rund um das 800-
jährige Dresden“jährige Dresden“jährige Dresden“jährige Dresden“jährige Dresden“
Wanderungen „Rund um das 800-jäh-
rige Dresden“ organisiert der Dresd-
ner Wander- und Bergsteigerverein
e. V. Sie führen an der Stadtgrenze im
Uhrzeigersinn um Dresden. Von fünf
Punkten aus können Wanderfreunde
zu verschiedenen Zielen starten. Die
Teilstrecken sind ab 13 Kilometer, die
Gesamtstrecke 108 Kilometer lang. Für
Familien mit Kindern wird eine Erleb-
nisstrecke in Weißig angeboten. Die
Landeshauptstadt fördert das Projekt
mit 1700 Euro. Mehr Informationen
unter www.dwbv.de.
■ Deutsche Meisterschaft im Kanu-Deutsche Meisterschaft im Kanu-Deutsche Meisterschaft im Kanu-Deutsche Meisterschaft im Kanu-Deutsche Meisterschaft im Kanu-
rennsportrennsportrennsportrennsportrennsport
Am 20. und 21. Mai findet die Deut-
sche Meisterschaft im Kanurennsport
statt, seit mehr als 70 Jahren erstmals
wieder in Dresden. Die Wettkampf-
distanzen im Kanumarathon liegen je
nach Altersklasse zwischen 10 und 32
Kilometern, die zwischen Wachwitz und

Johannstadt auf der Elbe gepaddelt
werden. Förderung der Landeshaupt-
stadt: 10 000 Euro. Mehr Informatio-
nen unter www.verein-kanusport-
dresden.de.
■ UIAA ICC Climbing World CupUIAA ICC Climbing World CupUIAA ICC Climbing World CupUIAA ICC Climbing World CupUIAA ICC Climbing World Cup
Am „UIAA ICC Climbing World Cup“ im
Sportklettern nehmen über 180 Athle-
ten aus Europa, Asien, Amerika und
Australien teil. Er  ist der einzige Welt-
cup-Wettkampf, der in Deutschland
ausgetragen wird. Die Kletterwände
befinden sich direkt am Elbufer vor der
historischen Kulisse gegenüber der

Brühlschen Terrasse auf dem Gelände
der Filmnächte.  Förderung der Landes-
hauptstadt: 15 000 Euro. Mehr Informa-
tionen unter: www.kletterweltcup.de.

225 Schilder weisen Radfahrern den Weg
durch die Stadt

Bis Ende Mai bringt die Stadt 225 Weg-
weiser an Radwegen in der Innenstadt
an. Die Schilder mit der Aufschrift
„Radroute Nord-Süd“ und „Radroute
West-Ost“ markieren die durchgängi-
gen Radhauptwege in der bezeichne-
ten Richtung. Die Kosten für die Be-
schilderung betragen 6000 Euro.
Das Beschilderungs- und Wegwei-
sungskonzept erarbeitete das Straßen-
und Tiefbauamt nach einem Stadtrats-
beschluss.

 HinweisschilderHinweisschilderHinweisschilderHinweisschilderHinweisschilder.....  Durchgängige Rad-
wege in der Innenstadt finden Radfahrer
mithilfe dieser Hinweisschilder wie hier an
der St. Petersburger Straße/Kreuzstraße.
Foto: Jarosch

Zu Zu Zu Zu Zu WWWWWasserasserasserasserasser,,,,, zu Lande und in der Luft. zu Lande und in der Luft. zu Lande und in der Luft. zu Lande und in der Luft. zu Lande und in der Luft.
Mitglieder des Vereins Kanusport Dresden,
des Dresdner Wander- und Bergsteiger-
vereins und des Vereins des Kletterweltcup
Dresden freuen sich auf ein sportliches Wo-
chenende. Unter ihnen der Intendant des
Stadtjubiläums 2006 Dr. Werner Barlmeyer
und der Sportbürgermeister Winfr ied
Lehmann (1., 2. v. re.). Foto: Siebert

terium empfiehlt einen Seitenabstand
beim Überholen von 1,50 bis 2 Meter.
Bereits vom 28. März bis 11. April lief
die Plakataktion der Landeshauptstadt
Dresden zur Verkehrssicherheit. Auf
witzige Weise wurde auf den oft zu
geringen Überholabstand zwischen
den Autofahrern und Radfahrern auf-
merksam gemacht. Nunmehr führt die
Landeshauptstadt Dresden diese Akti-
vitäten fort.
Die Postkarten sind unter anderem in
Ortsämtern, Bürgerbüros und Infostel-
len der Rathäuser kostenlos erhältlich.
Die Plakat- und Postkartenaktion ist
Bestandteil des europäischen Radver-
kehrsprojektes „UrBike“, in dem die
Landeshauptstadt Dresden seit 2004
mitarbeitet.
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Kunst aus Brazzaville: Ausstellung,
Film, Lesung
Kongolesische Kulturwoche in Dresden

Am 23. Juni, 19 Uhr öffnet eine Aus-
stellung mit Arbeiten der Malschule
Poto-Poto aus Brazzaville im „artlabor“
auf dem Bischofsweg 14. Die Vernis-
sage wird musikalisch begleitet. Bis
3. Juli ist die Malerei kongolesischer
Künstler zu sehen. Wer sich beim Bum-
mel durch die Ausstellung in eines der
Bilder verliebt, kann es nach der Aus-
stellung kaufen. Der Erlös kommt der
Malschule Poto-Poto zugute.
Mit der Ausstellung beginnt die kongo-
lesische Kulturwoche. Das „artlabor“
lädt am 28. Juni, 19 Uhr zu einer Le-
sung kongolesischer Märchen und Ge-
schichten ein. Am 2. Juli, 20 Uhr wird

im Art der Kultur e. V., Bischofsweg
16, der Film „Enfance vulnérable“ von
Sebastien Kamba über die Straßenkin-
der in Kongo-Brazzaville gezeigt.
Die Kulturwoche organisiert der Dresd-
ner Verein „arche noVa – Initiative für
Menschen in Not e. V.“. Er engagiert
sich für eine lebendige Städtepartner-
schaft mit Brazzaville.
Weitere Informationen über die Kultur-
woche und die Ausstellung der Mal-
schule Poto-Poto sind bei arche noVa
e. V., Gordon Appel oder Moritz Weiß-
kopf, Telefon (03 51) 4 94 35 97, E-Mail
management@arche-nova.org, erhält-
lich.

Lange DEFA-Wunschfilmnacht
Museumskino der Technischen Sammlungen lädt ein

In den Technischen Sammlungen Dres-
den steht am Freitag und Sonnabend,
19. und 20. Mai im Museumskino
„ERNEMANN VII B“ eine lange DEFA-
Wunschfilmnacht auf dem Programm.
Das Dresdner Publikum wählte die Fil-

me aus. Am Freitag, 19. Mai sind die
Filme „Der Mann, der nach der Oma
kam“ um 18 Uhr, „Karbid und Sauer-
ampfer“ um 20 Uhr und „Einer trage
des anderen Last“ um 22 Uhr zu se-
hen. Am Sonnabend, 20. Mai werden
die Filme „Die Geschichte vom kleinen
Muck“ um 16 Uhr, „Sieben Sommer-
sprossen“ um 18 Uhr, „Spur der Stei-
ne“ um 20 Uhr und „Hälfte des Le-
bens“ um 22 Uhr auf der Kinoleinwand
gezeigt. Der Eintritt kostet fünf Euro,
ermäßigt vier Euro pro Film. Karten kön-
nen unter Telefon (03 51) 4 88 72 72
bestellt werden. Weine und ein kleiner
Imbiss werden angeboten.

E|U|R|O|P|A

Drehscheibe zu den
Nachbarn im Osten

Ausstellung öffnet

Bis 11. Juni ist im World Trade Center
die dreisprachige Wanderausstellung
„Dresden – Sachsens Drehscheibe zu
unseren Nachbarn im Osten“. Sie wur-
de vom Dresdner Osteuropainstitut und
dem Europareferat der Stadt Dresden
erarbeitet. Die Ausstellung knüpft an
die gleich lautende Broschüre beider
Partner an und vermittelt anhand kon-
kreter Beispiele ein Bild über die vielfäl-
tigen nachbarschaftlichen Verbindun-
gen Dresdens zu den Nachbarregionen
in Tschechien und Polen. Der Eintritt
in die Ausstellung ist kostenfrei.

Angebote
städtischer Museen

Stadtmuseum DresdenStadtmuseum DresdenStadtmuseum DresdenStadtmuseum DresdenStadtmuseum Dresden, Wilsdruffer
Straße 2 (Eingang Landhausstraße)
■ Freitag, 19. Mai, 14 Uhr
■ Sonntag, 21. Mai, 15 Uhr
Führung durch die Sonderausstellung
„Die Frauenkirche zu Dresden“
■ Freitag, 19. Mai 15 Uhr
Führung durch die Sonderausstellung
„Das erste Mal Dresden“

Städt ische Galer ie DresdenStädt ische Galer ie DresdenStädt ische Galer ie DresdenStädt ische Galer ie DresdenStädt ische Galer ie Dresden, Wils-
druffer Straße 2 (Eingang Landhaus-
straße)
■ Freitag, 19. Mai, 16 Uhr
Führung durch die Ausstellung „Dresd-
ner Kunst im 20. Jahrhundert“
■ Sonntag, 21. Mai, 15 Uhr
Famil ienprogramm für Kinder (ab
3 Jahre), Eltern, Großeltern und Freun-
de der Familie, offene Werkstatt für Kin-
der und Erwachsene. In spielerischer
Form, die den Kindern beim Entdecken
und Wahrnehmen der Kunstwerke
hilft, gehen wir auf Entdeckungsreise
in die Welt und Sprache der Kunst.

He ima t -  und  Pa l i t z schmuseumHe ima t -  und  Pa l i t z schmuseumHe ima t -  und  Pa l i t z schmuseumHe ima t -  und  Pa l i t z schmuseumHe ima t -  und  Pa l i t z schmuseum
Prohlis,Prohlis,Prohlis,Prohlis,Prohlis, Gamigstraße 24
Donnerstag, 18. Mai, 17 Uhr
Kurioses entdeckt in Dresden
Vortrag mit Manfred Lauffer

Kraszewski-MuseumKraszewski-MuseumKraszewski-MuseumKraszewski-MuseumKraszewski-Museum, Nordstraße 28
Sonntag, 21. Mai, 14–19 Uhr
1. Blütenfest, Eintritt: 1 Euro
■ 14 Uhr Lichtbildervortrag „Zur Sym-
bolik der Blütenpflanzen“ mit Matthias
Bartusch, technischer Leiter des Bota-
nischen Gartens Dresden
■ 15 Uhr Blütentanz im Garten mit
Mädchen der Tanzschule „Esmeralda“
aus Radebeul
■ 17 Uhr Lesereihe „Polen erlesen“,
zu Gast Daniel Odija
Der Schriftsteller gehört zu den erfolg-
reichsten Prosaautoren der jungen pol-
nischen Generation.
Sonderausstellung: „Blütenmotive in
der Kunst“, Arbeiten von Sabine Gum-
nitz, Dresden. Das Museums-Café er-
wartet Sie mit „blumigen“ Leckereien.

Ca r l -Mar i a -von-Weber -MuseumCar l -Mar i a -von-Weber -MuseumCar l -Mar i a -von-Weber -MuseumCar l -Mar i a -von-Weber -MuseumCar l -Mar i a -von-Weber -Museum,
Dresdner Straße 44
Sonntag, 21. Mai, 15 Uhr
Liebesfreud und Liebesleid
Lieder von Carl Maria von Weber und
Zeitgenossen, Heribert Langosz, Tenor;
Joachim Gassmann, Gitarre

Auf den Spuren von Künstlerinnen
in Dresden
Stadtspaziergang durch Striesen und Blasewitz
Am Sonnabend, 27. Mai, 10.00 Uhr ist
ein Streifzug „Auf den Spuren von
Künstlerinnen durch Dresden-Striesen
und Dresden-Blasewitz“ geplant.
Dazu laden das Frauenstadtarchiv Dres-
den und die Gleichstellungsbeauftragte
für Frau und Mann der Landeshaupt-
stadt Dresden herzlich ein. Dabei ent-
stehen für die Teilnehmer keine Kos-
ten. Der Spaziergang beginnt am Kö-
nigsheimplatz vor dem Europabrunnen

und endet im Café Toscana. Hier be-
steht die Möglichkeit zum Gedanken-
austausch. Gemeinsam mit dem Verle-
ger und Publizisten Norbert Landsberg
suchen die Teilnehmer und Teilnehmer-
innen nach Spuren von Schauspie-
lerinnen, Opernsängerinnen, Bildhau-
erinnen und Grafikerinnen, die die Ge-
schichte von Dresden und seiner
Stadtviertel in der Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft beeinfluss(t)en.

Unternehmerreise
nach Russland

Wirtschaftskontakte ausbauen

Vom 16. bis 24. Mai reisen –  parallel
zur Regierungsdelegation von Minister-
präsident Georg Milbradt, Wirtschafts-
und Arbeitsminister Thomas Jurk so-
wie Umwelt- und Landwirtschafts-
minister Stanislaw Tillich – zahlreiche
sächsische Unternehmer nach Russ-
land. Mit dabei ist auch die Leiterin des
Dresdner Amtes für Wirtschafts-
förderung, Birgit Monßen. Schwerpunk-
te der Reise sind der Maschinen- und
Anlagenbau, die Kfz-Zulieferindustrie
sowie die Bereiche Umwelt, Galvanik
und Energieeffizienz.
Die  Unternehmer  erhalten die Mög-
lichkeit, sich über die wirtschaftlichen
und politischen Bedingungen auf dem
russischen Markt zu informieren und
bilaterale Wirtschaftskontakte aufzuneh-
men bzw. auszubauen. Stationen der
Reise sind Moskau, Nishnij Novgorod
und St. Petersburg sowie alternativ
Moskau, Ufa und Kasan.
Im Mittelpunkt stehen Gespräche zur
Förderung der wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Hoch-
technologie, insbesondere zwischen
den beiden Partnerstädten Dresden
und St. Petersburg.
Im Haus der Deutschen Wirtschaft in
St. Petersburg, gleichzeitig Sitz des
Dresdner Büros der sächsischen Wirt-
schaft, sind Treffen mit Vertretern des
Generalkonsulats und der Gouverneurin
von St. Petersburg, Frau Matwijenko
sowie dem Komiteevorsitzenden für
Wirtschaftsentwicklung, Industriepolitik
und Handel, Herrn Blank, geplant.

Filmszene.Filmszene.Filmszene.Filmszene.Filmszene. „Die Geschichte vom klei-
nen Muck“ wird am 20. Mai, 16 Uhr ge-
zeigt. Foto: Neufeld, Progress Filmverleih
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Termine

Anzeige

„Glauben“ – Thema der Dresdner
Musikfestspiele
Größtes Klassikfestival Deutschlands vom 25. Mai bis 11. Juni

auf der Themenwiese rund um die Brüh-
lsche Terrasse sind viele Glaubensrich-
tungen und deren Einflüsse aufeinan-
der in vielfältigen Kunstformen erlebbar.

„Reisen zur Musik“„Reisen zur Musik“„Reisen zur Musik“„Reisen zur Musik“„Reisen zur Musik“
Die Reihe „Reisen zur Musik“ führt zu
berühmten Silbermann-Orgeln, zu den
Juwelen sächsischer Dombaukunst, in
Kirchen der Sächsischen Schweiz.

„Meißner MusikMarathon“„Meißner MusikMarathon“„Meißner MusikMarathon“„Meißner MusikMarathon“„Meißner MusikMarathon“
Mit Konzerten auf Plätzen und in Kir-
chen von Meißen wird dokumentiert,
dass Dresdens Geschichte weit in das
Land Sachsen hinausreicht bzw. von
dort kommt.

„Musik & andere Künste“„Musik & andere Künste“„Musik & andere Künste“„Musik & andere Künste“„Musik & andere Künste“
Diese Reihe möchte dem Thema „Glau-
ben“ im Film, in Literatur, im Tanz und
bei den Bildenden Künsten nachspüren.

Die Dresdner Musikfestspiele sind in
ihrer Verbindung von Tradition und
Moderne eines der bedeutendsten eu-
ropäischen Klassikfestivals. Exzellente
Solisten und Ensembles präsentieren
ihre Künste alljährlich in Schlössern,
Kirchen, Theatern sowie in Gärten und
Parks in und um Dresden. Der Diri-
gent Hartmut Haenchen hat die künst-
lerische Leitung. Vor zwei Jahren sorg-
ten mehr als 150 000 Besucher aus
aller Welt für einen Publikumsrekord.
■ Kontakt: E-Mail presse@musikfest-
spiele.com, Internet: www.musikfests-
piele.com

Die Dresdner Musikfestspiele laden
vom 25. Mai bis 11. Juni ein. Sie ste-
hen unter dem Thema „Glauben“. Zum
800-jährigen Stadtjubiläum Dresdens
soll an die Christianisierung einer sla-
wischen Siedlung und die spätere Prä-
gung durch verschiedene Glaubens-
formen erinnert werden. Musik und
andere Künste beleuchten Glaubens-
fragen, um gegenseitiges Verständnis
und Toleranz für ein besseres Mitein-
ander zu fördern. Acht Reihen bilden
das Gerüst des Programms.

„Dresden & Europa“„Dresden & Europa“„Dresden & Europa“„Dresden & Europa“„Dresden & Europa“
In der Reihe „Dresden & Europa“ steht
Italiens Hauptstadt Rom im Mittelpunkt.
Der berühmte Chor und das Orchester
von Santa Cecilia sowie namhafte
Künstler Roms vom Organisten bis zur
Jazzformation musizieren in Dresden.
Thematisiert wird auch der wechsel-
seitige Einfluss von sächsischen und
italienischen Komponisten.

„Dresden – Musik & Geschichte“„Dresden – Musik & Geschichte“„Dresden – Musik & Geschichte“„Dresden – Musik & Geschichte“„Dresden – Musik & Geschichte“
Die Reihe „Dresden – Musik & Ge-
schichte“ bietet neben bekannten Wer-
ken, deren Schöpfer in enger Bezie-
hung zur Stadt stehen, auch Wieder-
entdeckungen und Erstaufführungen.
So ist die Wiederaufführung des sze-
nischen Oratoriums „La morte d’Abel“
(„Der Tod Abels“) von Franz Seydel-
mann zu erleben. Ein weiterer Höhe-
punkt ist die Uraufführung der „Brecht-
Passion“, die Hans Schanderl auf Anre-
gung der Musikfestspiele schrieb.
Mit einer Carte blanche versehen wird
jeweils ein mit Dresden verbundener
sowie ein auswärtiger Künstler, diesmal
der Kreuzkantor Roderich Kreile und der
Violinist Frank Peter Zimmermann, der
außerdem ein Kinderkonzert gibt.

„Ouvertüre im Grünen“,„Ouvertüre im Grünen“,„Ouvertüre im Grünen“,„Ouvertüre im Grünen“,„Ouvertüre im Grünen“,
„Dresden singt & musiziert“„Dresden singt & musiziert“„Dresden singt & musiziert“„Dresden singt & musiziert“„Dresden singt & musiziert“
Traditionell auf dem Programm stehen
die „Ouvertüre im Grünen“ und das
Abschlusskonzert „Dresden singt &
musiziert“. Beim Eröffnungskonzert
mit Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 2, der
„Auferstehungssinfonie“, können die
Gäste mitsingen.

„Kultur & Markt“„Kultur & Markt“„Kultur & Markt“„Kultur & Markt“„Kultur & Markt“
Zur Begegnung eingeladen sind alle, die
selbst gern künstlerisch tätig sind und
sich für die Initiativen anderer interes-
sieren. In dem zweitägigen Programm

Augustusbrücke
zeitweise gesperrt
Während der Dresdner Musikfestspiele
bleibt die Augustusbrücke zu bestimm-
ten Zeiten für Kraftfahrzeuge und Stra-
ßenbahnen gesperrt:
■ Freitag, 26. Mai, 21 bis 22.30 Uhr
■ Sonnabend, 27. Mai, 14 bis 22 Uhr
■ Sonntag, 28. Mai, 16 bis 18 Uhr
■ Sonnabend, 10. Juni, 21 bis 23 Uhr.

Kurz notiert
Ausfall Wochenmärkte.Ausfall Wochenmärkte.Ausfall Wochenmärkte.Ausfall Wochenmärkte.Ausfall Wochenmärkte. Zu Himmel-
fahrt, am Donnerstag, 25. Mai fallen
die Wochenmärkte auf dem Altmarkt
und Schillerplatz aus.

Bäder-Jubiläum.Bäder-Jubiläum.Bäder-Jubiläum.Bäder-Jubiläum.Bäder-Jubiläum. Drei Dresdner Bä-
der feiern Jubiläum. Vom 16. bis 18. Ju-
ni gibt es anlässlich des 100-jährigen
Bestehens ein Badfest im Waldbad
Weixdorf. Am 1. und 2. Juli wird ein
großes Badfest anlässlich des 80. Ge-
burtstags des Georg-Arnhold-Bades
gefeiert. Das Stauseebad Cossebaude
wird in diesem Jahr 70 Jahre und bie-
tet an jedem Wochenende der Saison
Höhepunkte wie Sportwettkämpfe,
Schnuppertauchen und Lagerfeuer.

Saisonkräfte in Bädern.Saisonkräfte in Bädern.Saisonkräfte in Bädern.Saisonkräfte in Bädern.Saisonkräfte in Bädern. Für den Bade-
spaß in den städtischen Frei- und Hal-
lenbädern sind 98 Mitarbeiter im Ein-
satz. Die 80 Mitarbeiter des Sport-
stätten- und Bäderbetriebes, davon
fünf Auszubildende, erhalten Unterstüt-
zung von 18 Saisonkräften. Wer in den
Wintermonaten in der Halle und am Eis
gebraucht wird, unterstützt im Som-
mer die Freibäder. Saisonkräfte sind
hauptsächlich an den Kassen, bei der
Badpflege und auch als Rettungs-
schwimmer tätig.

Freitag, 19. MaiFreitag, 19. MaiFreitag, 19. MaiFreitag, 19. MaiFreitag, 19. Mai
8.45–9.45 Uhr 8.45–9.45 Uhr 8.45–9.45 Uhr 8.45–9.45 Uhr 8.45–9.45 Uhr Gedächtnistraining,
Begegnungsstätte
12.30–14 Uhr12.30–14 Uhr12.30–14 Uhr12.30–14 Uhr12.30–14 Uhr Scrabble – das Wort-
spiel, Begegnungsstätte Striesener
Straße 2
12.45 Uhr12.45 Uhr12.45 Uhr12.45 Uhr12.45 Uhr Kleine Wanderung zum Rho-
dodendron-Park Wachwitz, Treff
Schillerplatz Hst. Buslinie 61 Richtung
Bühlau, Begegnungsstätte Laubegast

Sonnabend, 20. MaiSonnabend, 20. MaiSonnabend, 20. MaiSonnabend, 20. MaiSonnabend, 20. Mai
14 Uhr14 Uhr14 Uhr14 Uhr14 Uhr igeltour: Kleinzschachwitzer
Begebenheiten, Treff End-Hst. Linie 1
Kleinzschachwitz
19 Uhr19 Uhr19 Uhr19 Uhr19 Uhr „Die Csárdásfürstin“, Staats-
operette, Pirnaer Landstraße 131

Montag, 22. MaiMontag, 22. MaiMontag, 22. MaiMontag, 22. MaiMontag, 22. Mai
16 Uhr16 Uhr16 Uhr16 Uhr16 Uhr „Geburtstagsgrüße für Dres-
den“, Konzert des Hamburger Mäd-
chenchores sowie des Mädchenchores
und der Tanzbühne „Kaleidoskop“ der
Jugend&KunstSchule,
Schloss Albrechtsberg Kronensaal,
Anmeldung Telefon 89 96 07 40
17.30–19.30 Uhr17.30–19.30 Uhr17.30–19.30 Uhr17.30–19.30 Uhr17.30–19.30 Uhr Geselliger Tanz, Ju-
gend&KunstSchule, Räcknitzhöhe 35 a
19.30 Uhr19.30 Uhr19.30 Uhr19.30 Uhr19.30 Uhr 2. Seniorentage: „Hoch-
hausgeschichten“, Theater Junge Ge-
neration, Meißner Landstraße 4

Dienstag, 23. MaiDienstag, 23. MaiDienstag, 23. MaiDienstag, 23. MaiDienstag, 23. Mai
9 Uhr9 Uhr9 Uhr9 Uhr9 Uhr „Die kleine Grille singt ihr Lied“,
ab 4 Jahre, Kinderkino mit Bastelange-
bot, Jugend&KunstSchule, ebenso am
24. Mai, Leutewitzer Ring 5, Anmel-
dung Telefon 4 11 26 65
13–16 Uhr13–16 Uhr13–16 Uhr13–16 Uhr13–16 Uhr Offene Keramikwerkstatt für
Senioren, Jugend&KunstSchule, Ga-
migstraße 24
18 Uhr18 Uhr18 Uhr18 Uhr18 Uhr 2. Seniorentage: „Küssen konn-
te der“, Theater Junge Generation,
Meißner Landstraße 4

Mittwoch, 24. MaiMittwoch, 24. MaiMittwoch, 24. MaiMittwoch, 24. MaiMittwoch, 24. Mai
10–11.30 Uhr10–11.30 Uhr10–11.30 Uhr10–11.30 Uhr10–11.30 Uhr Gymnastik für Senioren,
Putjatinhaus, Meußlitzer Straße 83
15–17.30 Uhr15–17.30 Uhr15–17.30 Uhr15–17.30 Uhr15–17.30 Uhr  Zeichnen und Malen
für Senioren, riesa efau Kulturverein
Dresden, Adlergasse 14
19.15–20.45 Uhr19.15–20.45 Uhr19.15–20.45 Uhr19.15–20.45 Uhr19.15–20.45 Uhr Hatha-Yoga, Ju-
gend&KunstSchule, Gamigstraße 24

Donnerstag, 25. MaiDonnerstag, 25. MaiDonnerstag, 25. MaiDonnerstag, 25. MaiDonnerstag, 25. Mai
11/15 Uhr11/15 Uhr11/15 Uhr11/15 Uhr11/15 Uhr „Hänsel und Gretel“ (mein
kleiner Humperdinck), mai hof puppen-
theater Weißig, Hauptstraße 46
17–19 Uhr17–19 Uhr17–19 Uhr17–19 Uhr17–19 Uhr Kegeln mit dem Kneipp-
Verein, Kegelbahn „Zum Obstgarten“,
Nickerner Weg 8, Anmeldung Telefon
2 51 57 32

P laka t .P l aka t .P l aka t .P l aka t .P l aka t .  Auf über 200 städt ischen
Werbeflächen lädt das Plakat zum Besuch
der Musikfestspiele ein.
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Stellenausschreibung

Bewerbungen sind schriftlich (keine E-
Mail) mit der Chiffre-Nummer und den
vollständigen Unterlagen (Bewerbungs-
schreiben, ausführlicher tabellarischer
Lebenslauf, Passbild, Kopien von Ab-
schlusszeugnissen, Qualifikationsnach-
weisen, Beurteilungen und Referenzen,
insbesondere vom letzten Arbeitgeber)
zu richten an:
Landeshauptstadt Dresden, Haupt-
und Personalamt, Postfach 120020,
01001 Dresden.

Unvollständige Bewerbungsunterlagen
können nicht berücksichtigt werden.

Das HochbauamtHochbauamtHochbauamtHochbauamtHochbauamt im Geschäftsbereich
Finanzen und Liegenschaften schreibt
folgende Stelle aus:

Projektleiter C/Projektleiterin CProjektleiter C/Projektleiterin CProjektleiter C/Projektleiterin CProjektleiter C/Projektleiterin CProjektleiter C/Projektleiterin C
Chiffre: 65060501Chiffre: 65060501Chiffre: 65060501Chiffre: 65060501Chiffre: 65060501

Das Aufgabengebiet umfasst die pha-
senübergreifende Verantwortlichkeit

für Hochbauprojekte mit mittlerer und
geringer Komplexität bzw. geringem
bis durchschnittlichem Schwierigkeits-
grad der Planung und Baudurchfüh-
rung:
■ Problemmanagement bei Baupla-
nung und Baudurchführung, Ausgleich
von Zielkonflikten zwischen allen Betei-
ligten im Hinblick auf Kosten, Qualität
und Termine
■ Erarbeitung der Aufgabenstellung
für Architekten und Ingenieure
■ Prüfung und Abnahme der Pla-
nungsunterlagen im Hinblick auf Kos-
ten, Termine Qualitäten und Realisier-
barkeit
■ Erarbeitung von Entscheidungsvor-
lagen
■ Erstellung eines Gesamtprojektpla-
nes und dessen Fortschreibung bzw.
Präzisierung im weiteren Bauplanungs-
prozess.
Voraussetzungen sind:
■ Fachhochschulabschluss Architek-
tur, Bauingenieurwesen
■ umfangreiche Fachkenntnisse in
Bau-, Vertrags-, Vergabe-, Insolvenz-
und Verwaltungsrecht (VOB, VOF, BauO,
HOAI, Unfallverhütungsvorschriften,
DIN-Vorschriften)
■ sehr gute Kenntnisse in computer-
gestützter Arbeitsweise (MS-Projekt,
Office-Anwendungen einschließlich
Datenbanken)
■ langjährige praktische Berufserfah-
rung, Fahrerlaubnis, gesundheitliche
Eignung.
Erwartet werden:
■ sehr gute, umfangreiche Sach-
kenntnis sowie Projekterfahrung
■ Entwurfsstärke, Sicherheit in Kos-
tenbewertungen
■ Bereitschaft zur regelmäßigen fach-
lichen Weiterbildung
■ Verhandlungsgeschick im Sinne
der Landeshauptstadt
■ Entscheidungsfreudigkeit, Eigenin-
itiative
■ Durchsetzungsvermögen.
Die Stelle ist nach TVöD, Entgeltgruppe
10 bewertet und befristet bis 30. Juni
2008 (Entfristung geplant),
wöchentliche Arbeitszeit nach An-
wendungstarifvertrag 37,5 Stunden/
Woche.

Bewerbungsfrist: 7. Juni 2006Bewerbungsfrist: 7. Juni 2006Bewerbungsfrist: 7. Juni 2006Bewerbungsfrist: 7. Juni 2006Bewerbungsfrist: 7. Juni 2006

Schwerbehinderte Menschen werden
bei gleicher Eignung mit Vorrang be-
rücksichtigt.
Frauen sind ausdrücklich zur Bewer-
bung aufgefordert.

Anzeige

Stadt JJJJJ|UUUUU|B|I|L|Ä|UUUUU|M 2|0|0|6

Sport in DresdenSport in DresdenSport in DresdenSport in DresdenSport in Dresden
■ 19./20. Mai
Weltcup im Sportklettern
Elbwiesen, Königsufer
■ 20./21. Mai, ab 10.00 Uhr/6.00 Uhr
Sportwanderung rund um das 800-
jährige Dresden
Stadtrand von Dresden
■ 20./21. Mai,
Deutsche Meisterschaften in Kanu-
rennsport
Elbe zwischen Wachwitz und Johann-
stadt
(siehe Seite 3)

Musik in DresdenMusik in DresdenMusik in DresdenMusik in DresdenMusik in Dresden
■ 20. Mai, 20.00 Uhr
Kompositionen von W. Krätzschmar, C.
Münch und A. Pärt – Uraufführungs-
konzert
Frauenkirche Dresden
■ 20./21. Mai, 19.30 Uhr
Zyklus-Konzert Alexander Keuk, Orches-
terwerk „Mehr Licht“ (Uraufführung)
und Wolfgang Amadeus Mozart „Sin-
fonie C-Dur“
Kulturpalast, Festsaal
■ 25. Mai bis 11. Juni
Dresdner Musikfestspiele „Glauben –
Verständnis, Toleranz, Kritik“
Frauenkirche, Kreuzkirche, Sächsische
Staatsoper Dresden, Brühlsche Terras-
se, Großer Garten, Kathedrale Dresden,
Schloss Pillnitz und andere
(siehe Seite 5)
■ 26. Mai, 18.30 Uhr, 21.00 Uhr
Urbane Jazzkulturen „Derivation“
verschiedene Veranstaltungsorte,
Jazzclub Neue Tonne
■ 26. bis 28. Mai
23. Dresdner Bluesfestival
Industriegelände, Tante Ju

Film in DresdenFilm in DresdenFilm in DresdenFilm in DresdenFilm in Dresden
■ 25. Mai, 19.00 Uhr
Präsentation der Filmografie „Dresden
– ein Jahrhundert im Film“
Kulturrathaus Dresden, Kleiner Saal

Bericht zum Frühjahrs-
hochwasser im Internet
Der Bericht der Landeshauptstadt Dres-
den zum diesjährigen Frühjahrshoch-
wasser ist jetzt im städtischen Internet-
Auftritt als *.pdf-Datei verfügbar.
Er kann unter www.dresden.de/hoch-
wasser abgerufen werden.
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Wollen Sie´s wissen?
„Wollen Sie`s wissen?“ mit dieser Fra-
ge wendet sich die Beratungsstelle für
Aids und sexuell übertragbare Krank-
heiten per Infokarte an alle Interessier-
ten. Die Infokarte, aktuell erschienen,
nennt Angebote und Ansprechpartner.
Die Beratungsstelle für Aids und sexu-
ell übertragbare Krankheiten bietet
kostenfrei und anonym Tests, Beratun-
gen, Informationen und Untersuchun-
gen an. Es werden Tests auf HIV (AIDS),
Hepatitis, Syphilis, Tripper, Chlamydien
und andere sexuel l  übertragbare
Krankheiten durchgeführt. Auch wer
sich zu diesen Krankheiten einfach nur
informieren bzw. beraten lassen möch-
te, kann die Einrichtung des Gesund-
heitsamtes aufsuchen oder unter Tele-
fon (03 51)8 16 50 25 anrufen. Die
Beratungsstelle auf der Bautzner Stra-
ße 125 steht allen Bürgern offen.
Sprechzeiten sind dienstags und don-
nerstags 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr
sowie freitags 8 bis 12 Uhr.

Damit die Wasserqualität stimmt
Membranfiltration am Freiberger Platz

Pilotanlage.Pilotanlage.Pilotanlage.Pilotanlage.Pilotanlage. Enrico Schnabel vom Sport-
stätten- und Bäderbetrieb an der neuen Sand-
filteranlage in der Schwimmhalle am Frei-
berger Platz. Wichtigste Aufgabe der Filter
ist, für hygienisch einwandfreies Wasser zu
sorgen. Im Vergleich zu herkömmlichen Sand-
filtern ist der Stromverbrauch aufgrund des

drucklosen Betriebes rund 30 Prozent gerin-
ger. Die Anlage, für die der städtische Eigen-
betrieb 526 000 Euro investierte, ist wartungs-
arm, weil sie vollautomatisch betrieben wird.
Die gleiche Anlage wird ab Mitte Juli auch
im Freibad Wostra den Besuchern beste
Wasserqualität bieten. Foto: Knifka

Darüber hinaus führen die Mitarbeiter
der Beratungsstelle Präventionsver-
anstaltungen durch. Schulen, Berufs-
gruppen im medizinischen Bereich oder
mit sozialen Kontakten können sich an
die Beratungsstelle wenden, um Ver-
anstaltungen zu vereinbaren. Die Ver-
anstaltungen für Schüler stehen unter
dem Thema „Liebe, Sex und Schutz
vor AIDS“.
Angesichts der Tatsache, dass HIV-In-
fektionen und andere sexuell übertrag-
bare Krankheiten auch in Dresden zu-
nehmen, sollte das Thema nicht auf die
leichte Schulter genommen werden.
Die Infokarte „Wollen Sie`s wissen“ ist
unter anderem kostenfrei in Orts-
ämtern, Bürgerbüros, städtischen Bi-
bliotheken und Infostellen der Rathäu-
ser erhältlich.

Die S|T|A|D|T informiert95 Jahre Krematorium
und Urnenhain

Einladung zur Besichtigung
mit Führung am 22. Mai

Seit 95 Jahren bestehen das Kremato-
rium und der Urnenhain in Dresden-
Tolkewitz. Die Stadt lädt die interessier-
ten Dresdnerinnen und Dresdner aus die-
sem Anlass für Montag, 22. Mai, 10 Uhr
und 14 Uhr zu Führungen ein. Der Ein-
tritt ist frei. Anmeldungen für Grup-
penführungen außerhalb dieser Zeiten:
Herr Börner, Telefon (03 51) 2 51 96 50.

Fritz Schumacher und
Hans Erlwein planten und bauten

Am 28. April 1908 bewilligte der Rat
der Stadt Dresden die Planung eines
Krematoriums. Grundlage war das zwei
Jahre zuvor unter König Friedrich Au-
gust von Sachsen erlassene Gesetz
über die Feuerbestattung. Die Wahl fiel
auf ein 30.000 Quadratmeter großes
Waldstück im damaligen Dresdner Vor-
ort Tolkewitz. Der mit der Planung be-
auftragte Fritz Schumacher schuf un-
ter der Oberbauleitung von Stadtbaurat
Professor Hans Erlwein ein Bauwerk,
das in seiner Eigenart, künstlerischen
Geschlossenheit und Harmonie noch
heute als eine der schönsten Krema-
tionsanlagen Deutschlands gilt. Das
Krematorium wurde von 1909 bis 1911
errichtet, am 22. Mai 1911 war die erste
Einäscherung.

Willy Meyer und Paul Wolf
gestalteten  Urnenhain

Der Architekt Willy Meyer entwarf zur
gleichen Zeit den Urnenhain, der ab
1923 unter Aufsicht vom damaligen
Leiters des Hochbauamtes Paul Wolf
gestaltet und erweitert wurde. Er ent-
warf 1923 auch das Erdkolumbarium,
das drei Jahre später gebaut wurde,
und schuf 1924 das Rosarium.
Im Laufe der Zeit erhielt das Kremato-
rium eine Kühlhalle und neue Schorn-
steine, 1995 einen Anbau in Verlänge-
rung des Westflügels. Auflagen des
Umweltschutzes von 1997 führten zu
einem neuen Funktionsgebäude in
Form eines Schiffes und einer Flamme
(Schornstein). Der Besucher sieht da-
von nur ein Drittel, der unterirdische
Teil bleibt verborgen. Eine wasserdich-
te Wanne und entsprechende Veran-
kerungen sorgen für den Schutz bei
möglichem Hochwasser. Die Anlage
verfügt über drei Ofenlinien, eine wei-
tere könnte eingebaut werden. Ins-
gesamt 1050 Kubikmeter Beton wur-
den verbaut.

Anzeige
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Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2006

I .  I .  I .  I .  I .  Gemäß § 4 Abs. 3 und § 76 Abs. 3
Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18. März 2003 wird hiermit die
Haushaltssatzung 2006 der Landes-
hauptstadt Dresden bekannt gemacht.

I I .I I .I I .I I .I I .  Haushaltssatzung der Landes-
hauptstadt Dresden für das Haushalts-
jahr 2006 (siehe unten)

I I I .I I I .I I I .I I I .I I I . Mit Schreiben vom 10.05.2006 –
Aktenzeichen 21D-2241.10/62/2006
hat das Regierungspräsidium Dresden,
die in der Sitzung des Stadtrates der
Landeshauptstadt Dresden am 19. Ja-
nuar 2006 (Beschluss-Nr.: V 0936-
SR24-06) beschlossene Haushalts-

satzung genehmigt und unter Ein-
haltung von Nebenbestimmungen zum
Vollzug freigegeben. Das Regierungs-
präsidium Dresden hat folgenden Be-
scheid erlassen:
1. Der in § 1 Abs. 3 Nr. 2 der Haushalts-
satzung 2006 für den Eigenbetrieb
Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt in
Höhe von 20.000.000,00 EUR festge-
setzte Gesamtbetrag der Kreditauf-
nahmen wird genehmigt.
2. Im Übrigen enthält die am 19. Janu-
ar 2006 beschlossene Haushalts-
satzung für das Jahr 2006 keine
genehmigungspflichtigen Bestandteile
und kann in Kraft treten.
3. Dieser Bescheid ergeht unter folgen-
den Nebenbestimmungen:

a) Die Landeshauptstadt Dresden hat
durch geeignete Maßnahmen sicher-
zustellen, dass die allgemeine zweck-
freie Mindestrücklage bis zum 31. De-
zember 2006 wieder vorgehalten wird.
b) Die Landeshauptstadt Dresden hat
ihre Haushaltswirtschaft zukünftig so
zu führen, dass der strukturelle Haus-
haltsausgleich ab dem Jahr 2007 und
der vollständige Haushaltsausgleich
spätestens im Jahr 2011 – unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen aktuel-
len Orientierungsdaten – sichergestellt
sind. Gelingt ihr dieses Ziel nicht, hat
sie ihr Haushaltssicherungskonzept
unverzüglich fortzuschreiben.
c) Mittel aus dem Verkauf der WOBA
Dresden GmbH dürfen nicht – auch

nicht vorübergehend – in risikobehaf-
teten Geldanlagen eingebracht oder
eingelegt werden; es ist darauf zu ach-
ten, dass der Wert der Geldanlage im
Anlagezeitraum nominal erhalten bleibt.
d) Dieser Bescheid ergeht verwaltungs-
kostenfrei.

IVIVIVIVIV.....     Gemäß § 76 Abs. 3 Satz 2 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sach-
sen legt die Landeshauptstadt Dresden
die Haushaltssatzung 2006 vom 22. bis
30. Mai 2006 öffentlich aus. Sie kann
im Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, Geschäfts-
bereich Finanzen und Liegenschaften,
Stadtkämmerei, 3. Etage, Zimmer 42
während der Dienstzeiten eingesehen
werden.

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Dresden für das Haushaltsjahr 2006

Auf der Grundlage von § 74 SächsGemO
vom 18. März 2003 hat am 19. Januar
2006 der Stadtrat folgende Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2006
beschlossen:

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
(1) Der Haushaltsplan der Landes-
hauptstadt  wird festgesetzt mit
1. den Einnahmen
1.820.137.000 EUR
den Ausgaben
1.840.053.100 EUR
davon im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen auf
899.866.000 EUR
in den Ausgaben auf
919.782.100 EUR
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen auf
920.271.000 EUR
in den Ausgaben auf
920.271.000 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehe-
nen Kreditaufnahmen (Kreditermäch-
tigung) von
0 EUR
3. dem Gesamtbetrag der Verpflich-
tungsermächtigung von
75.544.850 EUR
(2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbe-
triebes Städtisches Friedhofs- und Be-
stattungswesen Dresden wird festgesetzt
1. im Erfolgsplan mit Erträgen von
4.788.000 EUR
mit Aufwendungen von
4.641.000 EUR
und einem Gewinn von
147.000 EUR
im Vermögensplan mit Einnahmen und
Ausgaben von

1.548.000 EUR
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgese-
henen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsfördermaßnahmen
(Kreditermächtigung) von
0 EUR
3. mit dem Gesamtbetrag der Ver-
pflichtungsermächtigungen von
0 EUR
(3) Der Wirtschaftsplan des Eigen-
betriebes Krankenhaus Dresden-Fried-
richstadt, Städtisches Klinikum  wird
festgesetzt
1. im Erfolgsplan mit Erträgen von
142.417.000 EUR
mit Aufwendungen von
141.839.000 EUR
und einem Gewinn von
578.000 EUR
im Vermögensplan mit Einnahmen und
Ausgaben von
mit Einnahmen von
37.728.000 EUR
mit Ausgaben von
37.720.000 EUR
und einer Überdeckung von
8.000 EUR
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgese-
henen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsfördermaßnahmen
(Kreditermächtigung) von
20.000.000 EUR
3. mit  dem Gesamtbetrag der Ver-
pflichtungsermächtigungen von 0 EUR
(4) Der Wirtschaftsplan des Eigen-
betriebes Städtisches Krankenhaus
Dresden-Neustadt wird festgesetzt
1. im Erfolgsplan mit Erträgen von
76.887.000 EUR
mit Aufwendungen von
76.887.000 EUR

und einem Gewinn von
0 EUR
im Vermögensplan mit Einnahmen und
Ausgaben von
2.227.000 EUR
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgese-
henen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsfördermaßnahmen
(Kreditermächtigung) von
0 EUR
3. mit dem Gesamtbetrag der Ver-
pflichtungsermächtigungen von
0 EUR
(5) Der Wirtschaftsplan des Eigenbe-
triebes Sportstätten- und Bäderbetrieb
Dresden wird festgesetzt
1. im Erfolgsplan mit Erträgen von
24.431.000 EUR
mit Aufwendungen von
25.750.000 EUR
und einem Verlust von
1.319.000 EUR
im Vermögensplan mit Einnahmen von
20.198.000 EUR
mit Ausgaben von
17.474.000 EUR
und einer Überdeckung von
2.724.000 EUR
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgese-
henen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsfördermaßnahmen
(Kreditermächtigung) von
0 EUR
3. mit dem Gesamtbetrag der Ver-
pflichtungsermächtigungen von
0 EUR
(6) Der Wirtschaftsplan des Eigen-
betriebes Kindertageseinrichtungen
Dresden wird festgesetzt
1. im Erfolgsplan mit Erträgen von
128.939.000 EUR

mit Aufwendungen von
137.726.000 EUR
und einem Verlust von
8.787.000 EUR
im Vermögensplan mit Einnahmen von
16.004.000 EUR
mit Ausgaben von
37.411.000 EUR
und einer Unterdeckung von
21.407.000 EUR
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgese-
henen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsfördermaßnahmen
(Kreditermächtigung) von
0 EUR
3. mit dem Gesamtbetrag der Ver-
pflichtungsermächtigungen von
4.278.000 EUR
(7) Der Wirtschaftsplan des Eigen-
betriebes Stadtentwässerung Dresden
wird festgesetzt
1. im Erfolgsplan mit Erträgen von
72.980.000 EUR
mit Aufwendungen von
68.460.000 EUR
und einem Gewinn von
4.520.000 EUR
im Vermögensplan mit Einnahmen von
11.224.000 EUR
mit Ausgaben von
6.174.000 EUR
und einer Überdeckung von
5.050.000 EUR
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgese-
henen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsfördermaßnahmen
(Kreditermächtigung) von
0 EUR
3. mit dem Gesamtbetrag der Ver-
pflichtungsermächtigungen von
0 EUR
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(8) Der Wirtschaftsplan des Eigenbe-
triebes IT-Dienstleistungen Dresden
wird festgesetzt
1. im Erfolgsplan mit Erträgen von
10.452.000 EUR
mit Aufwendungen von
10.320.000 EUR
und einem Gewinn von
132.000 EUR
im Vermögensplan mit Einnahmen und
Ausgaben von
2.033.000 EUR
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgese-
henen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsfördermaßnahmen
(Kreditermächtigung) von
0 EUR
3. mit dem Gesamtbetrag der Ver-
pflichtungsermächtigungen von
0 EUR
(9) Der Wirtschaftsplan der Sammel-
stiftung der Stadt Dresden wird festge-
setzt
im Erfolgsplan mit Erträgen von
51.700 EUR
mit Aufwendungen von
17.200 EUR
und einem Überschuss
34.500 EUR
(10) Der Wirtschaftsplan der Stadt-
waisenhaus-Stiftung mit Eugenien-
stiftung wird festgesetzt
im Erfolgsplan mit Erträgen von
39.800 EUR
mit Aufwendungen von
17.050 EUR
und einem Überschuss
22.750 EUR

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird festgesetzt für die Stadtkasse auf
170.000.000 EUR
(2) Der Höchstbetrag des Kassenkre-
dites für den Eigenbetrieb Städtisches
Friedhofs- und Bestattungswesen wird
mit
900.000 EUR
festgesetzt.
(3) Der Höchstbetrag des Kassen-
kredites für den Eigenbetrieb Kranken-
haus Dresden-Friedrichstadt, Städti-
sches Klinikum wird mit
28.000.000 EUR
festgesetzt.
(4) Der Höchstbetrag des Kassen-
kredites für den Eigenbetrieb Kranken-
haus Dresden-Neustadt wird mit
15.000.000 EUR
festgesetzt.
(5) Der Höchstbetrag des Kassenkre-
dites für den Eigenbetrieb Sportstätten-
und Bäderbetrieb wird mit
4.500.000 EUR
festgesetzt.
(6) Der Höchstbetrag des Kassen-

kredites für den Eigenbetrieb Kinder-
tageseinrichtungen wird mit
25.000.000 EUR
festgesetzt
(7) Der Höchstbetrag des Kassen-
kredites für den Eigenbetrieb Stadt-
entwässerung wird mit
14.000.000 EUR
festgesetzt
(8) Der Höchstbetrag des Kassen-
kredites für den Eigenbetrieb IT-Dienst-
leistung Dresden
2.000.000 EUR
festgesetzt

§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
Die Hebesätze der Landeshauptstadt
Dresden werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 280
v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B )
auf 635 v. H. der Steuermessbeträge.
2. für die Gewerbesteuer auf 450 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
Die Tilgung des inneren Darlehens in
Höhe von
71.402.950,28 EUR
erfolgt durch eine Kreditaufnahme in
Höhe von
15.338.750,00 EUR.
Die Kreditaufnahme ist nicht genehmi-
gungspflichtig, da sie einer  Umschul-
dung gleichkommt.

§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
Zuschüsse der Landehauptstadt Dres-
den an städtische Unternehmen zum
Zwecke des Ausgleichs von Jahres-
fehlbeträgen werden in die Kapital-
rücklagen der Unternehmen eingestellt.
Mit Feststellung der Jahresabschlüsse
der städtischen Unternehmen wird die
zweckentsprechende Verwendung
bilanziell ausgewiesen.

§ 6§ 6§ 6§ 6§ 6
Die Verhandlungen über die Veräuße-
rung der Geschäftsanteile des Konzerns
WOBA Dresden sind zurzeit ergebnis-
offen. Für den Fall der Erzielung eines
überplanmäßigen Veräußerungserlö-
ses wird unter Bezugnahme auf Be-
schluss Nr. V 0698-SR15-05, Ziffer 1
vom 23. Juni 2005 bereits mit Be-
schlussfassung dieser Satzung ver-
bindlich festgelegt, diese Erlöse aus-
gabeseitig zur weiteren Entschuldung
zu verwenden. Die Haushaltssatzung
tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.

Dresden, 17. Mai 2006

gez.gez.gez.gez.gez. Dr Dr Dr Dr Dr.....     VVVVVogelogelogelogelogel
Erster BürgermeisterErster BürgermeisterErster BürgermeisterErster BürgermeisterErster Bürgermeister
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Mit tiefer Trauer erfüllt uns die
Nachricht vom Tod unseres Mit-
arbeiters

Herrn Rainer WeigertHerrn Rainer WeigertHerrn Rainer WeigertHerrn Rainer WeigertHerrn Rainer Weigert
geboren     am  29. Oktober 1941
verstorben am 2. Mai 2006

Rainer Weigert erwarb sich in
seiner 11-jährigen Tätigkeit als
Sachbearbeiter in der Abteilung
Straßenverkehrsbehörde durch
fachliche Kompetenz und Enga-
gement Achtung und Anerken-
nung.
 Wir werden ihm ein ehrendes
Gedenken bewahren. Unsere
aufrichtige Anteilnahme gilt sei-
ner Familie.

Ingolf Roßberg
Oberbürgermeister
Landeshauptstadt Dresden

Irma Castillo
Vorsitzende des Personalrates
Stadtverwaltung

Beschlüsse des Ausschusses für
Wirtschaftsförderung vom 4. Mai 2006
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V1193-WF30-2006V1193-WF30-2006V1193-WF30-2006V1193-WF30-2006V1193-WF30-2006
Zeitvertrag – Kleinreparaturen anZeitvertrag – Kleinreparaturen anZeitvertrag – Kleinreparaturen anZeitvertrag – Kleinreparaturen anZeitvertrag – Kleinreparaturen an
Fahr-, Rad- und  Gehbahnen 2006/Fahr-, Rad- und  Gehbahnen 2006/Fahr-, Rad- und  Gehbahnen 2006/Fahr-, Rad- und  Gehbahnen 2006/Fahr-, Rad- und  Gehbahnen 2006/
2007 an die Firmen:2007 an die Firmen:2007 an die Firmen:2007 an die Firmen:2007 an die Firmen:
■ Straßen-, Tief- und Kanalbau,
Rüdiger Paatz, Babisnauer Str. 30,
01217 Dresden
■ BBG Baugesellschaft GmbH, Win-
ckelmannstr.12, 01728 Bannewitz
■ Bau Haupt, Baugeschäft GmbH & Co.
KG, Winckelmannstr. 12, 01728 Ban-
newitz
■ Sächsische Straßen- und Tiefbau-
gesellschaft mbH, Dresdner Landstra-
ße 1, 01728  Bannewitz
■ Heinrich Lauber GmbH & Co. KG,
Bauunternehmung, Industriestr. 27,
01640 Coswig
■ Thiendorfer Fräsdienst GmbH & Co.
KG, Am Fiebig 11, 01561 Thiendorf
■ Michael Seurig, Straßenbaumeister,
Schneebergstr. 12, 01277 Dresden
■ Tiefbau Christian Nitzsche, Kaux-
dorfer Str. 7, 04931 Möglenz
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V1196-WF30-2006V1196-WF30-2006V1196-WF30-2006V1196-WF30-2006V1196-WF30-2006
Ze i t ve r t rag  –  Kor ros ionsschu tz-Ze i t ve r t rag  –  Kor ros ionsschu tz-Ze i t ve r t rag  –  Kor ros ionsschu tz-Ze i t ve r t rag  –  Kor ros ionsschu tz-Ze i t ve r t rag  –  Kor ros ionsschu tz-
leistungen an Straßenbeleuchtungs-leistungen an Straßenbeleuchtungs-leistungen an Straßenbeleuchtungs-leistungen an Straßenbeleuchtungs-leistungen an Straßenbeleuchtungs-
masten an die Firmen:masten an die Firmen:masten an die Firmen:masten an die Firmen:masten an die Firmen:
■ Malerhandwerks- und Korrosions-
schutzbetrieb GmbH, Parkstr. 4, 01900
Großröhrsdorf
■ Korrosionsschutz Pauleck, Ober-
neumarker Str. 106, 08496 Neumark
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V1195-WF30-2006V1195-WF30-2006V1195-WF30-2006V1195-WF30-2006V1195-WF30-2006
Zeitvertrag – Gasrohrleitungsbau -Zeitvertrag – Gasrohrleitungsbau -Zeitvertrag – Gasrohrleitungsbau -Zeitvertrag – Gasrohrleitungsbau -Zeitvertrag – Gasrohrleitungsbau -
Leistungen zur Wartung von Straßen-Leistungen zur Wartung von Straßen-Leistungen zur Wartung von Straßen-Leistungen zur Wartung von Straßen-Leistungen zur Wartung von Straßen-
beleuchtungsanlagen und Beseiti-beleuchtungsanlagen und Beseiti-beleuchtungsanlagen und Beseiti-beleuchtungsanlagen und Beseiti-beleuchtungsanlagen und Beseiti-
gung von Schadensfällengung von Schadensfällengung von Schadensfällengung von Schadensfällengung von Schadensfällen
an die Firma PRT Rohrtechnik Thürin-
gen GmbH, Büro Langebrück, Lessing-
str. 9, 01465 Langebrück
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V1192-WF30-2006V1192-WF30-2006V1192-WF30-2006V1192-WF30-2006V1192-WF30-2006
Baumaßnahme Antons t raße  zwi-Baumaßnahme Antons t raße  zwi-Baumaßnahme Antons t raße  zwi-Baumaßnahme Antons t raße  zwi-Baumaßnahme Antons t raße  zwi-
schen Albertplatz und Schlesischenschen Albertplatz und Schlesischenschen Albertplatz und Schlesischenschen Albertplatz und Schlesischenschen Albertplatz und Schlesischen
PlatzPlatzPlatzPlatzPlatz
an die Bietergemeinschaft:
■ STRABAG AG, Blasewitzer Str. 43,
01307 Dresden
■ Teichmann Bau GmbH Tief- und Stra-
ßenbau, Meißner Straße 23, 01723
Wilsdruff
■ Wolff & Müller GmbH & Co. KG ZNL

Dresdner Tief- und Straßenbau, Dre-
scherhäuser 5, 01159 Dresden
■ EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH
NL Dresden, Bamberger Straße 4-6,
01187 Dresden
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V1194-WF30-2006V1194-WF30-2006V1194-WF30-2006V1194-WF30-2006V1194-WF30-2006
Straßenbaumaßnahme StruppenerStraßenbaumaßnahme StruppenerStraßenbaumaßnahme StruppenerStraßenbaumaßnahme StruppenerStraßenbaumaßnahme Struppener
S t raße  von  S t raße  von  S t raße  von  S t raße  von  S t raße  von  TTTTTron i t ze r  S t raße  b i sron i t ze r  S t raße  b i sron i t ze r  S t raße  b i sron i t ze r  S t raße  b i sron i t ze r  S t raße  b i s
Zschierener Elbstraße sowie Garten-Zschierener Elbstraße sowie Garten-Zschierener Elbstraße sowie Garten-Zschierener Elbstraße sowie Garten-Zschierener Elbstraße sowie Garten-
straße, DD-226straße, DD-226straße, DD-226straße, DD-226straße, DD-226
an die Firma Teichmann Bau GmbH,
Wilsdruff, Meißner Str. 23, 01723
Wilsdruff
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V1189-WF30-2006V1189-WF30-2006V1189-WF30-2006V1189-WF30-2006V1189-WF30-2006
Krankenhaus Dresden-Fr iedr ich-Krankenhaus Dresden-Fr iedr ich-Krankenhaus Dresden-Fr iedr ich-Krankenhaus Dresden-Fr iedr ich-Krankenhaus Dresden-Fr iedr ich-
stadt, Neubau operatives Zentrumstadt, Neubau operatives Zentrumstadt, Neubau operatives Zentrumstadt, Neubau operatives Zentrumstadt, Neubau operatives Zentrum
Haus C, 3 LoseHaus C, 3 LoseHaus C, 3 LoseHaus C, 3 LoseHaus C, 3 Lose
Los 31.1Los 31.1Los 31.1Los 31.1Los 31.1 Stahlbauarbeiten Glasdach
Übergänge M/N
an die Firma Medicke Metallbau GmbH,
Auestr. 115, 08371 Glauchau
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V1190-WF30-2006V1190-WF30-2006V1190-WF30-2006V1190-WF30-2006V1190-WF30-2006
Los 40:Los 40:Los 40:Los 40:Los 40: Außenanlagen
an die Firma Saule GmbH Dresden,
Lugbergblick 7 b, 01259 Dresden
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V1191-WF30-2006V1191-WF30-2006V1191-WF30-2006V1191-WF30-2006V1191-WF30-2006
Los 79:Los 79:Los 79:Los 79:Los 79: Apotheke – Kommisionier-
automat und Lagerhaltung
an die Firma Dexion GmbH, Wilhelmi-
nenhofstr. 76/77, 12459 Berlin
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V1185-WF30-2006V1185-WF30-2006V1185-WF30-2006V1185-WF30-2006V1185-WF30-2006
Neubau E isspor t -  und Ba l l sp ie l -Neubau E isspor t -  und Ba l l sp ie l -Neubau E isspor t -  und Ba l l sp ie l -Neubau E isspor t -  und Ba l l sp ie l -Neubau E isspor t -  und Ba l l sp ie l -
zentrum im Ostragehege, 4 Losezentrum im Ostragehege, 4 Losezentrum im Ostragehege, 4 Losezentrum im Ostragehege, 4 Losezentrum im Ostragehege, 4 Lose
Los 311:Los 311:Los 311:Los 311:Los 311: Fassade 1
an die Firma Hoesch Contecna System-
bau GmbH NL Leipzig, Riesaer Str. 52-
54, 04328 Leipzig
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V1186-WF30-2006V1186-WF30-2006V1186-WF30-2006V1186-WF30-2006V1186-WF30-2006
Los 322:Los 322:Los 322:Los 322:Los 322: Fassade 2 – Türen und Fens-
ter
an die Firma Wirth & Co. GmbH, Zöllner-
platz 26, 09111 Chemnitz
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V1187-WF30-2006V1187-WF30-2006V1187-WF30-2006V1187-WF30-2006V1187-WF30-2006
Los 413:Los 413:Los 413:Los 413:Los 413: Beschallungsanlagen
an die Firma Siemens Building Tech-
nologies GmbH & Co. OHG, Region Ost,
NL Dresden, Washingtonstr. 16/16 a,
01139 Dresden
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V1188-WF30-2006V1188-WF30-2006V1188-WF30-2006V1188-WF30-2006V1188-WF30-2006
Los 501: Los 501: Los 501: Los 501: Los 501: Landschaftsbauarbeiten
an die Firma Saule GmbH Dresden,
Lugbergblick 7 b, 01257 Dresden

Schutz vor
Geflügelpest

Ausnahmen von der
Stallpflicht sind möglich
Zum Schutz vor der klassischen Geflü-
gelpest gilt seit 9. Mai 2006 eine
„Geflügelaufstallungsverordnung“,
nach der Geflügel (Hühner, Truthühner,
Perhühner, Rebhühner, Fasane, Lauf-
vögel, Wachteln, Enten, Gänse) in Stäl-
le gesperrt werden muss. Ergänzend
dazu hat das Veterinär- und Lebens-
mittelüberwachungsamt jetzt eine
„Ausnahmegenehmigung von der Auf-
stallungsverpflichtung“ für nicht ge-
fährdete Gebiete festgelegt (siehe
Seite 16). Als gefährdet gelten die Stadt-
gebiete 500 Meter links und rechts der
Elbe, in denen keine Freilaufhaltung
möglich ist. Das Veterinär- und Lebens-
mittelüberwachungsamt fordert Geflü-
gel-Halter dringend auf, soweit bisher
noch nicht erfolgt, ihren Tierbestand
gemäß Viehverkehrs-Verordnung an-
zuzeigen.
Die Ausnahmeregelung, die nachfol-
gend veröffentlicht wird und auch im
Veterinär- und Lebensmittelüberwa-
chungsamt sowie in den Ortsämtern
und Ortschaftsverwaltungen eingese-
hen werden kann, gilt vorerst bis zum
15. August 2006.
Fragen dazu beantwortet das Veteri-
när- und Lebensmittelüberwachungs-
amt, Burkersdorfer Weg 18, unter Te-
lefon (03 51) 4 08 05 11.

Anzeige

Entscheidung gegen
eine Umweltprüfung
Das Universitätsklinikum „ Carl Gustav
Carus“ der TU Dresden hat bei der un-
teren Wasserbehörde einen Antrag auf
wasserrechtliche Erlaubnis nach §§ 2,
3 und 7 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
für das Vorhaben „Dresden-Altstadt II
Universitätsklinikum Dresden/Umbau
und Sanierung Haus 19 (Dialyselager)“
gestellt. Dabei macht sich eine zeitlich
begrenzte Grundwasserabsenkung
bzw. -ableitung erforderlich.
Diese Grundwasserabsenkung bzw.
-ableitung unterliegt dem Gesetz über
die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) nach § 3 (1) UVPG, Anlage 1,
Nr. 13.3.2 sowie dem Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung im Frei-
staat Sachsen (SächsUVPG) nach § 3
(1) Nr. 2 SächsUVPG, Anlage, Nr. 9 b) –
siehe dort unter: „Entnehmen, Zutage-
fördern oder Zutageleiten von Grund-
wasser oder Einleiten von Oberflächen-
wasser zum Zwecke der Grundwasser-
anreicherung, ... soweit nicht eine Pflicht
zur Durchführung der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung aufgrund Bundesrecht
besteht, mit einem jährlichen Wasser-
volumen von mindestens 37 000 m³
und weniger als 250 000 m³“. Dem-
nach ist über eine standortbezogene
Vorprüfung des Einzelfalls zu ermitteln,
ob das Vorhaben erhebliche nachteili-
ge Umweltauswirkungen haben kann
und infolgedessen eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung für das Vorhaben
erforderlich ist.
Bezüglich der Betroffenheit von Schutz-
gütern und Auswirkungen des Vorha-
bens ist einzuschätzen, dass durch das
geplante Vorhaben keine erheblichen
nachteiligen Umweltauswirkungen auf
die Schutzgüter nach § 3 c in Verbin-
dung mit Anlage 2 des UVPG zu erwar-
ten sind. Es handelt sich um eine zeit-
lich begrenzte Maßnahme. Verschiede-
ne umweltmediale Einzelaspekte werden
im weiteren wasserrechtlichen Verfah-
ren geprüft und mit wasserrechtlichem
Bescheid festgelegt bzw. während der
Bauausführung einer Lösung zuge-
führt, z. B. bezüglich der Überwachung
der Grundwasserbeschaffenheit, der
täglichen Beobachtung der Grund-
wassermessstellen sowie den Bedin-
gungen für die Infiltration des zu Tage
geförderten Grundwassers in den
Grundwasserleiter. Daraus ergibt sich,
dass für das Vorhaben auf die Durch-
führung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) verzichtet werden kann.

Dresden, 21. April 2006

gez.gez.gez.gez.gez. i. i. i. i. i.     VVVVV..... Dr Dr Dr Dr Dr.....     VVVVVogelogelogelogelogel
OberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeister
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Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1133-SR29-06V1133-SR29-06V1133-SR29-06V1133-SR29-06V1133-SR29-06
Bebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan Nr..... 90 J 90 J 90 J 90 J 90 J
Dresden-Str iesen NrDresden-Str iesen NrDresden-Str iesen NrDresden-Str iesen NrDresden-Str iesen Nr..... 12, 12, 12, 12, 12, Bertol t- Bertol t- Bertol t- Bertol t- Bertol t-
Brecht-Allee/LaubestraßeBrecht-Allee/LaubestraßeBrecht-Allee/LaubestraßeBrecht-Allee/LaubestraßeBrecht-Allee/Laubestraße
1. Beschluss über Anregungen so-1. Beschluss über Anregungen so-1. Beschluss über Anregungen so-1. Beschluss über Anregungen so-1. Beschluss über Anregungen so-
wie Stellungnahmen aus dem früh-wie Stellungnahmen aus dem früh-wie Stellungnahmen aus dem früh-wie Stellungnahmen aus dem früh-wie Stellungnahmen aus dem früh-
zeitigen Beteiligungsverfahren, auszeitigen Beteiligungsverfahren, auszeitigen Beteiligungsverfahren, auszeitigen Beteiligungsverfahren, auszeitigen Beteiligungsverfahren, aus
der öffentlichen Auslegung, der er-der öffentlichen Auslegung, der er-der öffentlichen Auslegung, der er-der öffentlichen Auslegung, der er-der öffentlichen Auslegung, der er-
neuten öffentlichen Auslegung undneuten öffentlichen Auslegung undneuten öffentlichen Auslegung undneuten öffentlichen Auslegung undneuten öffentlichen Auslegung und
der zweiten erneuten öffentl ichender zweiten erneuten öffentl ichender zweiten erneuten öffentl ichender zweiten erneuten öffentl ichender zweiten erneuten öffentl ichen
AuslegungAuslegungAuslegungAuslegungAuslegung
2. Satzungsbeschluss und Billigung2. Satzungsbeschluss und Billigung2. Satzungsbeschluss und Billigung2. Satzungsbeschluss und Billigung2. Satzungsbeschluss und Billigung
der Begründung zum Bebauungsplander Begründung zum Bebauungsplander Begründung zum Bebauungsplander Begründung zum Bebauungsplander Begründung zum Bebauungsplan
1. Der Stadtrat prüft nach § 3 Abs. 2
Satz 4, 1. Halbsatz BauGB (in der bis
19. Juli 2004 gültigen Fassung) die für
den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Nr. 90 B während der frühzeiti-
gen Bürgerbeteiligung zum Vorentwurf
des Bebauungsplanes Nr. 90, Dresden-
Striesen Nr. 2, Müller-Berset-Straße/
Tittmannstraße (Fassung vom Mai
1995), der öffentlichen Auslegung des
Entwurfes des Bebauungsplanes (Fas-
sung vom Juni 1997), der erneuten öf-
fentlichen Auslegung des geänderten
Entwurfes des Bebauungsplanes (Fas-
sung vom 15. Januar 1999) und der
zweiten erneuten öffentlichen Ausle-
gung des erneut geänderten Entwur-
fes (Fassung vom 30. September 1999,
zuletzt geändert am 19. September
2002) von Bürgern vorgetragenen An-
regungen und von Trägern öffentlicher
Belange abgegebenen Stellungnahmen.
2. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass
der Bebauungsplan Nr. 90 J aus dem
Flächennutzungsplan entwickelt wurde.
3. Der Stadtrat beschließt in Anwen-
dung des § 233 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 244
Abs. 1 BauGB (in der seit 20. Juli 2004
gültigen Fassung) aufgrund des § 10
Abs. 1 BauGB (in der bis 19. Juli 2004
gültigen Fassung) den Bebauungsplan
Nr. 90 J, Dresden-Striesen Nr. 12,
Bertolt-Brecht-Allee/Laubestraße, in der
Fassung vom 30.09.1999, zuletzt ge-
ändert am 19. September 2002, beste-
hend aus der Planzeichnung mit Zei-
chenerklärung sowie zeichnerischen
und textlichen Festsetzungen, als Sat-
zung und billigt die Begründung hierzu.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1137-SR29-06V1137-SR29-06V1137-SR29-06V1137-SR29-06V1137-SR29-06
Bebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan Nr..... 90 E 90 E 90 E 90 E 90 E
Dresden-Striesen NrDresden-Striesen NrDresden-Striesen NrDresden-Striesen NrDresden-Striesen Nr..... 7, 7, 7, 7, 7, Spenerstra- Spenerstra- Spenerstra- Spenerstra- Spenerstra-
ße/Wormser Straßeße/Wormser Straßeße/Wormser Straßeße/Wormser Straßeße/Wormser Straße
1. Beschluss über Stellungnahmen1. Beschluss über Stellungnahmen1. Beschluss über Stellungnahmen1. Beschluss über Stellungnahmen1. Beschluss über Stellungnahmen
aus dem frühzeitigen Beteiligungs-aus dem frühzeitigen Beteiligungs-aus dem frühzeitigen Beteiligungs-aus dem frühzeitigen Beteiligungs-aus dem frühzeitigen Beteiligungs-
verfahren, aus der öffentlichen Aus-verfahren, aus der öffentlichen Aus-verfahren, aus der öffentlichen Aus-verfahren, aus der öffentlichen Aus-verfahren, aus der öffentlichen Aus-
legung, der erneuten öffentl ichenlegung, der erneuten öffentl ichenlegung, der erneuten öffentl ichenlegung, der erneuten öffentl ichenlegung, der erneuten öffentl ichen
Auslegung und der zweiten erneu-Auslegung und der zweiten erneu-Auslegung und der zweiten erneu-Auslegung und der zweiten erneu-Auslegung und der zweiten erneu-
ten öffentlichen Auslegungten öffentlichen Auslegungten öffentlichen Auslegungten öffentlichen Auslegungten öffentlichen Auslegung

2. Satzungsbeschluss sowie Bil l i-2. Satzungsbeschluss sowie Bil l i-2. Satzungsbeschluss sowie Bil l i-2. Satzungsbeschluss sowie Bil l i-2. Satzungsbeschluss sowie Bil l i-
gung der Begründung zum Bebau-gung der Begründung zum Bebau-gung der Begründung zum Bebau-gung der Begründung zum Bebau-gung der Begründung zum Bebau-
ungsplanungsplanungsplanungsplanungsplan
1. Der Stadtrat prüft die für den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes
Nr. 90 E während der frühzeitigen Be-
teiligung zum Vorentwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 90, Dresden-Striesen
Nr. 2, Müller-Berset-Straße/Tittmann-
straße (Fassung vom Mai 1995), der
Offenlage des Entwurfes des Bebau-
ungsplanes (Fassung vom Juni 1997),
der erneuten Offenlage des geänder-
ten Entwurfes des Bebauungsplanes
(Fassung vom 15. Januar 1999), der
einfachen Änderung des geänderten
Entwurfes des Bebauungsplanes (Fas-
sung vom 18. Mai 2000) nach § 13
BauGB und der zweiten erneuten Offen-
lage des erneut geänderten Entwurfes
(Fassung vom 30. September 1999,
zuletzt geändert am 19. September
2002) von Bürgern vorgetragenen An-
regungen und von Trägern öffentlicher
Belange abgegebenen Stellungnah-
men. Der Stadtrat beschließt über die
Anregungen und Stellungnahmen.
2. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis,
dass der Bebauungsplan aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt wurde.
3. Der Stadtrat beschließt in Anwen-
dung des § 233 Abs. 1 BauGB (in der
seit 20. Juli 2004 gültigen Fassung)
aufgrund des § 10 Abs. 1 BauGB (in
der bis 19. Juli 2004 gültigen Fassung)
den Bebauungsplan Nr. 90 E, Dres-
den-Striesen Nr. 7, Spenerstraße/
Wormser Straße, in der Fassung vom
30. September 1999, zuletzt geändert
am 19. September 2002, bestehend
aus der Planzeichnung mit Zeichener-
klärung sowie zeichnerischen und text-
lichen Festsetzungen, als Satzung und
billigt die Begründung hierzu.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1110-SR29-06V1110-SR29-06V1110-SR29-06V1110-SR29-06V1110-SR29-06
Verordnung zur Änderung der „Ver-Verordnung zur Änderung der „Ver-Verordnung zur Änderung der „Ver-Verordnung zur Änderung der „Ver-Verordnung zur Änderung der „Ver-
ordnung der Landeshauptstadt Dres-ordnung der Landeshauptstadt Dres-ordnung der Landeshauptstadt Dres-ordnung der Landeshauptstadt Dres-ordnung der Landeshauptstadt Dres-
den über die Beförderungsentgelteden über die Beförderungsentgelteden über die Beförderungsentgelteden über die Beförderungsentgelteden über die Beförderungsentgelte
und -bedingungen für den Verkehrund -bedingungen für den Verkehrund -bedingungen für den Verkehrund -bedingungen für den Verkehrund -bedingungen für den Verkehr
mi t  m i t  m i t  m i t  m i t  TTTTTaxen (Taxen  (Taxen  (Taxen  (Taxen  (Tax i ta r i fverordnung)“ax i ta r i fverordnung)“ax i ta r i fverordnung)“ax i ta r i fverordnung)“ax i ta r i fverordnung)“
vom 4. März 1999vom 4. März 1999vom 4. März 1999vom 4. März 1999vom 4. März 1999
Der Stadtrat beschließt die Verordnung
zur Änderung der Verordnung der
Landeshauptstadt Dresden über die
Beförderungsentgelte und -bedingun-
gen für den Verkehr mit Taxen (Taxi-
tarifverordnung).

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     A0227-R29-06A0227-R29-06A0227-R29-06A0227-R29-06A0227-R29-06
Erhöhung der  S icherhei t  an E in-Erhöhung der  S icherhei t  an E in-Erhöhung der  S icherhei t  an E in-Erhöhung der  S icherhei t  an E in-Erhöhung der  S icherhei t  an E in-
mündungsbereichen von Straßen inmündungsbereichen von Straßen inmündungsbereichen von Straßen inmündungsbereichen von Straßen inmündungsbereichen von Straßen in
der Äußeren Neustadtder Äußeren Neustadtder Äußeren Neustadtder Äußeren Neustadtder Äußeren Neustadt

Der Stadtrat beschließt: Der Oberbür-
germeister wird beauftragt:
1. zu prüfen, ob an Kreuzungs- bzw.
Einmündungsbereichen von Straßen in
der Äußeren Neustadt nach Maßgabe
der rechtlichen Zulässigkeit und ver-
kehrstechnischen sowie verkehrspla-
nerischen Machbarkeit geeignete Pol-
ler zu installieren sind. Diese Poller
sollen auf bereits durch Straßen sanie-
rungen realisierten, verbreiterten, in
den Straßenraum hineinragenden Fuß-
wegen installiert werden. Ziel ist es, ein
verkehrswidriges Parken von Kfz auf
diesen – in erster Linie Fußgängern
vorbehaltenen – Flächen wirksam und
auf Dauer zu verhindern.
2. zu prüfen, ob an Kreuzungs- bzw.
Einmündungsbereichen von Straßen in
der Äußeren Neustadt nach Maßgabe
der rechtlichen Zulässigkeit und ver-
kehrstechnischen sowie verkehrspla-
nerischen Machbarkeit geeignete Pol-
ler zu installieren sind. Diese Poller sol-
len bei zukünftigen Straßensanierungen
auf verbreiterten, in den Straßenraum
hineinragenden Fußwegen installiert
werden. Ziel ist es, ein verkehrswidri-
ges Parken von Kfz auf diesen – in ers-
ter Linie Fußgängern vorbehaltenen –
Flächen wirksam und auf Dauer zu ver-
hindern.
3. an Kreuzungen- bzw. Einmündungs-
bereichen von Straßen in der Äußeren
Neustadt alternativ zu geeigneten Pol-
lern die Errichtung von einzelnen, de-
zentralen Fahrradabstellmöglichkeiten
zu prüfen. Der Prüfung sind sowohl
bereits sanierte Straßen als auch Stra-
ßen, die noch saniert werden sollen,
zu unterziehen.
4. zu prüfen, inwieweit eine Realisierung
des Beschlusspunktes 1 im Rahmen der
Umsetzung des Parkraumbewirtschaf-
tungskonzeptes in der Äußeren Neustadt
ermöglicht werden kann.
5. Dem Stadtrat ist das Ergebnis der
Prüfung und eine Aufstellung über die
zu erwartenden Kosten dieser Maßnah-
men bis 31. August 2006 zur Kenntnis
zu geben.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     A0229-SR29-06A0229-SR29-06A0229-SR29-06A0229-SR29-06A0229-SR29-06
Haus- und allgemeinärztliche Ver-Haus- und allgemeinärztliche Ver-Haus- und allgemeinärztliche Ver-Haus- und allgemeinärztliche Ver-Haus- und allgemeinärztliche Ver-
sorgung durch kommunale sorgung durch kommunale sorgung durch kommunale sorgung durch kommunale sorgung durch kommunale TTTTTräger inräger inräger inräger inräger in
DresdenDresdenDresdenDresdenDresden
Der Antrag wird abgelehnt.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     A0235-SR29-06A0235-SR29-06A0235-SR29-06A0235-SR29-06A0235-SR29-06
Umsetzung V0973-SR26-06 – Frei-Umsetzung V0973-SR26-06 – Frei-Umsetzung V0973-SR26-06 – Frei-Umsetzung V0973-SR26-06 – Frei-Umsetzung V0973-SR26-06 – Frei-
zeitpark Cottazeitpark Cottazeitpark Cottazeitpark Cottazeitpark Cotta
Der Stadtrat beschließt:
Der Oberbürgermeister wird beauf-

tragt, zur Umsetzung des Beschlus-
ses V0973-SR26-06, Punkt 6, als Va-
riante/Alternative zum Erhalt des Frei-
bades Cotta die Entwicklung des Kon-
zeptes „Freizeitpark Cotta“ in die
Prüfung einzubeziehen.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     A0239-SR29-06A0239-SR29-06A0239-SR29-06A0239-SR29-06A0239-SR29-06
Benennung einer Straße oder einesBenennung einer Straße oder einesBenennung einer Straße oder einesBenennung einer Straße oder einesBenennung einer Straße oder eines
Platzes nach Jorge GomondaiPlatzes nach Jorge GomondaiPlatzes nach Jorge GomondaiPlatzes nach Jorge GomondaiPlatzes nach Jorge Gomondai
Der Stadtrat beschließt:
1. Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, die Neu- oder Umbenennung ei-
ner Straße oder eines Platzes in der
Neustadt oder der Altstadt in Jorge
Gomondai zu veranlassen.
2. Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, dem Stadtrat bis zur Sommer-
pause 2006 eine Straße bzw. einen
Platz innerhalb der Bereiche Altstadt
oder Neustadt zur Neu- oder Umbe-
nennung vorzuschlagen.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1167-SR29-06V1167-SR29-06V1167-SR29-06V1167-SR29-06V1167-SR29-06
Geschäftsführervakanz Objektge-Geschäftsführervakanz Objektge-Geschäftsführervakanz Objektge-Geschäftsführervakanz Objektge-Geschäftsführervakanz Objektge-
sel lschaft Kongresszentrum Neuesellschaft Kongresszentrum Neuesellschaft Kongresszentrum Neuesellschaft Kongresszentrum Neuesellschaft Kongresszentrum Neue
TTTTTerrasse Dresden mbHerrasse Dresden mbHerrasse Dresden mbHerrasse Dresden mbHerrasse Dresden mbH
Der Stadtrat beschließt:
Der OB als Vertreter der Landeshaupt-
stadt Dresden in den Gesellschafter-
versammlungen der STESAD GmbH und
der Technische Werke Dresden GmbH
beauftragt die Vertreter der STESAD
GmbH und der Technische Werke Dres-
den GmbH, in der Gesellschafterver-
sammlung der Objektgesellschaft Kon-
gresszentrum Neue Terrasse Dresden
mbH der Bestellung von Herrn Axel
Walther ab 1. Mai 2006 zum Geschäfts-
führer der Objektgesellschaft Kongress-
zentrum Neue Terrasse Dresden mbH
zuzustimmen und alle entsprechenden
Veranlassungen zu treffen.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V119-SR29-06V119-SR29-06V119-SR29-06V119-SR29-06V119-SR29-06
Geschäftsführervakanz DREWAG –Geschäftsführervakanz DREWAG –Geschäftsführervakanz DREWAG –Geschäftsführervakanz DREWAG –Geschäftsführervakanz DREWAG –
Stadtwerke Dresden GmbHStadtwerke Dresden GmbHStadtwerke Dresden GmbHStadtwerke Dresden GmbHStadtwerke Dresden GmbH
Der Stadtrat beschließt:
Der OB als Vertreter der Landeshaupt-
stadt Dresden in der Gesellschafter-
versammlung der Technische Werke
Dresden GmbH beauftragt die Vertreter
der Technische Werke Dresden GmbH
in der Gesellschafterversammlung der
DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH
entsprechend dem konsortialvertrag-
lichen Vorschlagsrecht der anderen Ge-
sellschafter für einen Geschäftsführer,
der Bestellung von Herrn Dr. Regelmann
ab 1. Juli 2006 zum Geschäftsführer
der DREWAG – Stadtwerke Dresden
GmbH zuzustimmen und alle entspre-
chenden Veranlassungen zu treffen.

Stadtrat beschließt Änderung der Verordnung für Taxigebühren
Beschlüsse der 29. Sitzung vom 27. April (Teil 2)
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Amtliche Bekanntmachung –

Satzung der Landeshauptstadt Dresden über den
Bebauungsplan Nr. 85, Dresden-Altstadt I Nr. 11, Pirnaische Vorstadt/
Terrassenufer
– Satzungsbeschluss –

1. Der Stadtrat der Landeshauptstadt
Dresden hat den oben genannten Be-
bauungsplan in seiner Sitzung am
27. Apri l  2006 mit Beschluss-Nr.
V1109-SR29-06 in Anwendung des
§ 233 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB
in der seit 20. Juli 2004 gültigen Fas-
sung) als Satzung nach § 10 Absatz 1
BauGB in der bis 19. Juli 2004 gülti-
gen Fassung beschlossen.
2. Der Bebauungsplan bedarf nicht der

Amtliche Bekanntmachung

Satzung der Landeshauptstadt Dresden über den
Bebauungsplan Nr. 538.1, Dresden-Briesnitz, Wohnsiedlung Wirtschaftsweg/
Freiheit
– Satzungsbeschluss –

1. Der Stadtrat der Landeshauptstadt
Dresden hat den oben genannten vor-
habenbezogenen Bebauungsplan in
seiner Sitzung am 27. April 2006 mit
Beschluss-Nr. V1093-SR29-06 in An-
wendung des § 233 Absatz 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB in der seit 20. Juli
2004 gültigen Fassung) als Satzung
nach § 10 Absatz 1 BauGB in der bis
19. Juli 2004 gültigen Fassung be-
schlossen.
2. Der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan bedarf nicht der Genehmi-
gung durch die höhere Verwaltungs-
behörde.
3. Die Satzung tritt mit dieser Bekannt-
machung im Dresdner Amtsblatt in
Kraft.
4. Der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan sowie die ihm beigefügte Be-
gründung sind im Technischen Rat-
haus, Stadtplanungsamt, Plankammer,
Untergeschoss, Zimmer U 012, Ham-
burger Straße 19, 01067 Dresden, nie-
dergelegt. Sie können dort während der
Sprechzeiten durch jedermann kosten-
los eingesehen werden.
5. Die Grenze des räumlichen Gel-
tungsbereiches ist im nachfolgenden
Übersichtsplan nachrichtlich wiederge-
geben. Maßgebend für den Geltungs-
bereich ist allein die zeichnerische Fest-
setzung im vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan.

6. Eine Verletzung der in § 214 Absatz
1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften
ist unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der
Landeshauptstadt Dresden geltend ge-
macht worden ist. Mängel der Abwä-
gung sind unbeachtlich, wenn sie nicht

innerhalb von sieben Jahren seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Landeshauptstadt Dresden
geltend gemacht worden sind. Dabei
ist der Sachverhalt, der die Verletzung
oder den Mangel begründen soll, dar-
zulegen (§ 215 Absatz 1 BauGB).
7. Weiterhin wird darauf hingewiesen,
dass nach § 4 Absatz 4 der Gemeinde-

ordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der SächsGemO zustande
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht
oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzungen, die Genehmigung oder
die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind,
3. der Oberbürgermeister dem Be-
schluss nach § 52 Absatz 2 SächsGemO
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen
hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz
1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschrift gegenüber der
Gemeinde unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Dresden, 15. Mai 2006

i.i .i .i .i .     VVVVV..... Dr Dr Dr Dr Dr..... Lutz  Lutz  Lutz  Lutz  Lutz VVVVVogelogelogelogelogel
OberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeister

Genehmigung durch die höhere Ver-
waltungsbehörde.
3. Die Satzung tritt mit dieser Bekannt-
machung im Dresdner Amtsblatt in
Kraft.
4. Der Bebauungsplan sowie die ihm
beigefügte Begründung sind im Tech-
nischen Rathaus, Stadtplanungsamt,
Plankammer, Untergeschoss, Zimmer
U 012, Hamburger Straße 19, 01067
Dresden, niedergelegt. Sie können dort

während der Sprechzeiten durch jeder-
mann kostenlos eingesehen werden.
5. Die Grenze des räumlichen Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes
ist im nachfolgenden Übersichtsplan
nachrichtlich wiedergegeben. Maßge-
bend für den Geltungsbereich ist allein
die zeichnerische Festsetzung im
Bebauungsplan.
6. Eine Verletzung der in § 214 Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB be-

zeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften ist unbeachtlich, wenn sie
nicht innerhalb eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Landeshauptstadt Dresden
geltend gemacht worden ist. Mängel
der Abwägung sind unbeachtl ich,
wenn sie nicht innerhalb von sieben
Jahren seit dieser Bekanntmachung
schrift l ich gegenüber der Landes-
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hauptstadt Dresden geltend gemacht
worden sind. Dabei ist der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, darzulegen (§ 215
Absatz 1 BauGB).
7. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3
Sätze 1 und 2 des BauGB über die
Geltendmachung von Planungsentschä-
digungsansprüchen durch Antrag an
den Entschädigungspflichtigen (vgl.
§ 43 BauGB) im Falle der in den §§ 39–
42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile und auf das nach § 44 Absatz 4
BauGB mögliche Erlöschen der Ansprü-
che, wenn der Antrag nicht innerhalb
der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird
hingewiesen.
8.  Weiterhin wird darauf hingewiesen,
dass nach § 4 Absatz 4 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der SächsGemO zustande
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht
oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzungen, die Genehmigung oder
die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind,

3. der Oberbürgermeister dem Be-
schluss nach § 52 Absatz 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschrift gegenüber der
Gemeinde unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung be-

gründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Dresden, 15. Mai 2006

i.i .i .i .i .     VVVVV..... Dr Dr Dr Dr Dr..... Lutz  Lutz  Lutz  Lutz  Lutz VVVVVogelogelogelogelogel
OberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Satzung der Landeshauptstadt Dresden über den
Bebauungsplan Nr. 136, Dresden-Räcknitz Nr. 2, Zellescher Weg
– Satzungsbeschluss –

1. Der Stadtrat der Landeshauptstadt
Dresden hat den oben genannten
Bebauungsplan in seiner Sitzung am
27. Apri l  2006 mit Beschluss-Nr.
V1130-SR29-06 in Anwendung des
§ 233 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB
in der seit 20. Juli 2004 gültigen Fas-
sung) als Satzung nach § 10 Absatz 1
BauGB in der bis 19. Juli 2004 gülti-
gen Fassung beschlossen.
2. Gemäß dem Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom
12. Februar 1990, zuletzt geändert am
27. Juli 2001, sind laut § 1 für be-
stimmte öffentliche und private Vorha-
ben die Auswirkungen auf die Umwelt
umfassend zu ermitteln, zu beschrei-
ben und zu bewerten. Nach § 2 Ab-
satz 3 Nr. 3 gilt dies auch für die Auf-
stellung von Bebauungsplänen ab dem
Stichtag 14. März 1999 sofern sie nach
§ 3 Absatz 1 Satz 1 i. V. m. Anlage 1 in
den Anwendungsbereich des Gesetzes
fallen. Der Beschluss zur Aufstellung
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des Bebauungsplanes Nr. 136 wurde
am 14. September 1995 gefasst. Dem-
nach ergibt sich nach der Stichtags-
regelung keine Pflicht für die Durch-
führung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung bzw. allgemeinen Vorprüfung.
3. Der Bebauungsplan bedarf nicht der
Genehmigung durch die höhere Ver-
waltungsbehörde.
4. Die Satzung tritt mit dieser Bekannt-
machung im Dresdner Amtsblatt in
Kraft.
5. Der Bebauungsplan sowie die ihm
beigefügte Begründung sind im Tech-
nischen Rathaus, Stadtplanungsamt,
Plankammer, Untergeschoss, Zimmer
U 012, Hamburger Straße 19, 01067
Dresden, niedergelegt. Sie können dort
während der Sprechzeiten durch je-
dermann kostenlos eingesehen wer-
den.
6. Die Grenze des räumlichen Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes

ist im nachfolgenden Übersichtsplan
nachrichtlich wiedergegeben. Maßge-
bend für den Geltungsbereich ist allein
die zeichnerische Festsetzung im
Bebauungsplan.
7. Eine Verletzung der in § 214 Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften ist unbeachtlich, wenn sie
nicht innerhalb eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Landeshauptstadt Dresden
geltend gemacht worden ist. Mängel
der Abwägung sind unbeachtl ich,
wenn sie nicht innerhalb von sieben
Jahren seit dieser Bekanntmachung
schrift l ich gegenüber der Landes-
hauptstadt Dresden geltend gemacht
worden sind. Dabei ist der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, darzulegen (§ 215
Absatz 1 BauGB).
8. Auf die Vorschriften des § 44 Ab-

satz 3 Sätze 1 und 2 des BauGB über
die Geltendmachung von Planungs-
entschädigungsansprüchen durch
Antrag an den Entschädigungs-
pflichtigen (vgl. § 43 BauGB) im Falle
der in den §§ 39–42 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile und auf das
nach § 44 Absatz 4 BauGB mögliche
Erlöschen der Ansprüche, wenn der
Antrag nicht innerhalb der Frist von drei
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.
9. Weiterhin wird darauf hingewiesen,
dass nach § 4 Absatz 4 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der SächsGemO zustande
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht
oder fehlerhaft erfolgt ist,

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzungen, die Genehmigung oder
die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind,
3. der Oberbürgermeister dem Be-
schluss nach § 52 Absatz 2 SächsGemO
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen
hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz
1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschrift gegenüber der Gemein-
de unter Bezeichnung des Sachverhal-
tes, der die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Dresden, 15. Mai 2006

i.i .i .i .i .     VVVVV..... Dr Dr Dr Dr Dr..... Lutz  Lutz  Lutz  Lutz  Lutz VVVVVogelogelogelogelogel
OberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Satzung der Landeshauptstadt Dresden über den
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 649, Dresden-Leuben,
Wasserskianlage
– Satzungsbeschluss –

1. Der Stadtrat der Landeshauptstadt
Dresden hat den oben genannten vor-
habenbezogenen Bebauungsplan in
seiner Sitzung am 19./20. Mai 2005
mit Beschluss-Nr. V0568-SR13-05 in
Anwendung des § 233 Absatz 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB in der seit 20. Juli
2004 gültigen Fassung) als Satzung
nach § 10 Absatz 1 BauGB in der bis
19. Juli 2004 gültigen Fassung be-
schlossen.
2. Der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan bedarf nicht der Genehmi-
gung durch die höhere Verwaltungs-
behörde.
3. Die Satzung tritt mit dieser Bekannt-
machung im Dresdner Amtsblatt in
Kraft.
4. Der vorhabenbezogene Bebauungs-
plan sowie die ihm beigefügte Begrün-
dung sind im Technischen Rathaus,
Stadtplanungsamt, Plankammer, Unter-
geschoss, Zimmer U 012, Hamburger
Straße 19, 01067 Dresden, niederge-
legt. Sie können dort während der
Sprechzeiten durch jedermann kosten-
los eingesehen werden.
5. Die Grenze des räumlichen Gel-
tungsbereiches des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes ist im nachfol-
genden Übersichtsplan nachrichtlich
wiedergegeben. Maßgebend für den
Geltungsbereich ist allein die zeichne-

r ische Festsetzung im vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan.
6. Eine Verletzung der in § 214 Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften ist unbeachtlich, wenn sie
nicht innerhalb eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Landeshauptstadt Dresden

geltend gemacht worden ist. Mängel
der Abwägung sind unbeachtl ich,
wenn sie nicht innerhalb von sieben
Jahren seit dieser Bekanntmachung
schrift l ich gegenüber der Landes-
hauptstadt Dresden geltend gemacht
worden sind.
Dabei ist der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen

sol l ,  darzulegen (§ 215 Absatz 1
BauGB).
7. Weiterhin wird darauf hingewiesen,
dass nach § 4 Absatz 4 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der SächsGemO zustande
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gekommen sind, ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht
oder fehlerhaft erfolgt ist,

Allgemeinverfügung

Ausnahmegenehmigung von der Aufstallungsverpflichtung gemäß § 1 Abs. 3
Geflügel-Aufstallungsverordnung für das Gebiet der
Landeshauptstadt Dresden
Gemäß § 1 Abs. 3 der Verordnung zur
Aufstallung des Geflügels zum Schutz
vor der Klassischen Geflügelpest (Geflü-
gel-Aufstallungsverordnung) vom 9. Mai
2006 (www.ebundesanzeiger.de,
eBAnz AT28 2006 V1) legen wir fol-
gendes Gebiet, in dem Geflügel auch
außerhalb geschlossener Ställe oder
Schutzvorrichtungen gehalten werden
darf (Freilandhaltung), fest: gesamtesgesamtesgesamtesgesamtesgesamtes
Gebiet der Landeshauptstadt Dres-Gebiet der Landeshauptstadt Dres-Gebiet der Landeshauptstadt Dres-Gebiet der Landeshauptstadt Dres-Gebiet der Landeshauptstadt Dres-
den mit Ausnahme eines Streifensden mit Ausnahme eines Streifensden mit Ausnahme eines Streifensden mit Ausnahme eines Streifensden mit Ausnahme eines Streifens
von jeweils 500 Metern rechts undvon jeweils 500 Metern rechts undvon jeweils 500 Metern rechts undvon jeweils 500 Metern rechts undvon jeweils 500 Metern rechts und
links der Elbe.links der Elbe.links der Elbe.links der Elbe.links der Elbe.
Begründung: Für sämtliche Geflügel-
haltungen in dem oben bezeichneten
Gebiet liegen die Voraussetzungen für
eine Genehmigung nach § 1 Abs. 2 Satz
1, auch in Verbindung mit Satz 2 Ge-
flügel Aufstallungsverordnung vor.
Diese Allgemeinverfügung ergeht unter
dem Widerrufsvorbehalt gemäß § 36
Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfG) und kann insbesondere
widerrufen werden, wenn die Voraus-
setzungen gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1,
auch in Verbindung mit Satz 2 der Geflü-
gel-Aufstallungsverordnung nicht mehr
vorliegen (§ 49 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG).
Sie tritt mit dem auf die Bekanntma-
chung folgenden Tag in Kraft und kann
im Veterinär- und Lebensmittelüber-
wachungsamt, Burkersdorfer Weg 18,
01189 Dresden, im Rathaus, den Orts-
ämtern und Ortschaften eingesehen
werden.
Weiterhin wird der Text im Internetauf-
tritt und im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt Dresden öffentlich bekannt ge-
macht.
1. Wer Geflügel im o. g. Gebiet in Frei-
landhaltung halten will, hat dies der
zuständigen Behörde spätestens mit
Aufnahme der Freilandhaltung unter
Angabe seines Namens, seiner An-
schrift und des Standortes des Geflü-
gels anzuzeigen (§ 1 Abs. 4 Geflügel-
Aufstallungsverordnung).
2. Enten und Gänse sind räumlich ge-
trennt von sonstigem Geflügel zu hal-

ten (§ 1 Abs. 5 Satz 1 Geflügel-Auf-
stallungsverordnung). Der Halter von
Enten und Gänsen hat sicherzustellen,
dass die Tiere monatlich virologisch auf
Influenza-A-Virus der Subtypen H5 und
H7 untersucht werden.
Anstelle dieser virologischen Untersu-
chung nach § 1 Abs. 5 Satz 2 Geflügel-
Aufstallungsverordnung kann der Hal-
ter abweichend von § 1 Abs. 5 Satz 1
Geflügel-Aufstallungsverordnung Enten
und Gänse zusammenzusammenzusammenzusammenzusammen mit sonstigem
Geflügel halten, soweit das sonstige Ge-
flügel dazu dient, die Einschleppung
oder Verschleppung der Geflügelpest
in den Bestand frühzeitig zu erkennen.
Im Falle des § 1 Abs. 5 Satz 3 Geflügel-
Aufstallungsverordnung muss die in
der Anlage zu § 1 Abs. 5 Satz 4 Geflü-
gel-Aufstallungsverordnung in Spalte
2 vorgesehene Anzahl von sonstigem
Geflügel gehalten werden:

Ferner hat der Halter jedes verendete
Stück sonstiges Geflügel an der Landes-
untersuchungsanstalt für das Gesund-
heits- und Veterinärwesen Sachsen
(LUA), Standort Dresden, Jägerstraße
8/10, 01099 Dresden unverzüglich auf
Influenza-A-Virus der Subtypen H5 und
H7 virologisch untersuchen zu lassen
(§ 1 Abs. 5 Satz 5 Gef lügel-Auf-
stallungsverordnung).

Der Geflügelhalter ist verpflichtet, abwei-
chend von § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 3
in Verbindung mit Abs. 3 der Geflügel-
pest-Verordnung unabhängig von der
Größe des Geflügelbestandes in das zu
führende Bestandsregister je Werktag
die Anzahl der verendeten Tiere zu
vermerken und abweichend von § 8b
Nr. 1 bis 8 der Geflügelpest-Verord-
nung unabhängig von der Größe des
Geflügelbestandes sicherzustellen, dass
■ die Ein- und Ausgänge zu den Stäl-
len oder die sonstigen Standorte des
Geflügels gegen unbefugten Zutritt oder
unbefugtes Befahren gesichert sind,
■ die Ställe oder die sonstigen Stand-
orte des Geflügels von betriebsfremden
Personen nur mit betr iebseigener
Schutzkleidung oder Einwegkleidung
betreten werden und dass diese Per-
sonen die Schutz- oder Einwegkleidung
nach Verlassen des Stalles oder sons-
tigen Aufenthaltsortes des Geflügels
unverzüglich ablegen,
■ Schutzkleidung nach Gebrauch un-
verzügl ich gereinigt und Einweg-
kleidung nach Gebrauch unverzüglich
unschädlich beseitigt wird,
■ nach jeder Einstallung oder Aus-
stallung von Geflügel die dazu einge-
setzten Gerätschaften und der Verla-
deplatz gereinigt und desinfiziert wer-
den und dass nach jeder Ausstallung
die frei gewordenen Ställe einschließ-
lich der dort vorhandenen Einrichtun-
gen und Gegenstände gereinigt und
desinfiziert werden,
■ betriebseigene Fahrzeuge abwei-
chend von § 16 Abs. 1 der Vieh-
verkehrsverordnung unmittelbar nach
Abschluss eines Geflügeltransports auf
einem befestigten Platz gereinigt und
desinfiziert werden,
■ Fahrzeuge, Maschinen und sonsti-
ge Gerätschaften, die in der Geflügel-
haltung eingesetzt und von mehreren
Betrieben gemeinsam benutzt werden,
jeweils im abgebenden Betrieb vor der
Abgabe gereinigt und desinfiziert wer-
den,

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzungen, die Genehmigung oder
die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind,
3. der Oberbürgermeister dem Be-
schluss nach § 52 Absatz 2 SächsGemO
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen
hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz
1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschrift gegenüber der
Gemeinde unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung be-

■ eine ordnungsgemäße Schadnager-
bekämpfung durchgeführt wird und
hierüber Aufzeichnungen gemacht
werden,
■ der Raum, der Behälter oder die
sonstigen Einrichtungen zur Aufbe-
wahrung verendeten Geflügels bei Be-
darf, mindestens jedoch einmal im
Monat, gereinigt und desinfiziert wer-
den.
4. Die virologischen Untersuchungen
nach § 1 Abs. 5 Satz 2 Geflügel-Auf-
stallungsverordnung sind jeweils an
Proben von 60 Tieren je Bestand an
der Landesuntersuchungsanstalt für
das Gesundheits- und Veterinärwesen
Sachsen (LUA), Standort Dresden,
Jägerstraße 8/10, 01099 Dresden
durchführen zu lassen. Die Proben sind
mittels Rachentupfer oder Kloaken-
tupfer zu entnehmen. Werden weni-
ger als 60 Enten oder Gänse gehalten,
sind die jeweils vorhandenen Tiere zu
untersuchen (§ 2 Abs. 1 Geflügel-Auf-
stallungsverordnung).
5. Gemäß § 8c der Geflügelpest-Ver-
ordnung hat jeder Geflügelhalter, der
Geflügel (mehr als 100 Stück) Hühner,
Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fa-
sane, Laufvögel, Wachteln, Enten oder
Gänse im o. g. Gebiet in Freilandhal-
tung  halten will,  die Tiere des Bestan-
des jeweils im Zeitraum vom 15. März
bis 31. Mai und vom 15. Oktober bis
15. Dezember eines jeden Jahres auf
das Influenza-A-Virus der Subtypen H5
und H7 wie folgt untersuchen zu las-
sen:
1. bei Hühnern, Truthühnern, Perl-
hühnern, Rebhühnern, Fasanen, Lauf-
vögeln und Wachteln jeweils an Pro-
ben von zehn Tieren je Bestand serolo-
gisch und
2. bei Gänsen und Enten jeweils an
Proben von 15 Tieren je Bestand sero-
logisch
Die Untersuchungen sind an der Lan-
desuntersuchungsanstalt für das Ge-
sundheits- und Veterinärwesen Sach-
sen (LUA), Standort Dresden, Jäger-

gründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Dresden, 15. Mai 2006

i.i .i .i .i .     VVVVV..... Dr Dr Dr Dr Dr..... Lutz  Lutz  Lutz  Lutz  Lutz VVVVVogelogelogelogelogel
OberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeister

 Seite 15

Spalte 1: Anzahl Enten oder GänseSpalte 1: Anzahl Enten oder GänseSpalte 1: Anzahl Enten oder GänseSpalte 1: Anzahl Enten oder GänseSpalte 1: Anzahl Enten oder Gänse
je Bestandje Bestandje Bestandje Bestandje Bestand
Spalte 2: Anzahl sonstiges Geflü-Spalte 2: Anzahl sonstiges Geflü-Spalte 2: Anzahl sonstiges Geflü-Spalte 2: Anzahl sonstiges Geflü-Spalte 2: Anzahl sonstiges Geflü-
ge lge lge lge lge l

Spalte 1 Spalte 2

bis 10 bis 10,
max. wie Anzahl
Enten oder Gänse

11–100 10–50

101–1000 20–60

mehr als 1000 30–70
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straße 8/10, 01099 Dresden durch-
führen zu lassen.
6. Der Geflügelhalter hat der zuständi-
gen Behörde unverzüglich jeden Nach-
weis des Influenza-A-Virus der Sub-
typen H5 und H7 mitzuteilen. Ferner
hat er die Ergebnisse der Untersuchun-
gen mindestens ein Jahr lang aufzu-
bewahren und der zuständigen Behör-
de auf Verlangen vorzulegen. Die Frist
beginnt mit dem Ablauf des Kalender-
monats, in dem ihm die Ergebnisse der
Untersuchung schriftlich mitgeteilt wor-
den sind (§ 2 Abs. 3 Geflügel-Auf-
stallungsverordnung).
7. Geflügel, ausgenommen Geflügel, das
unmittelbar zur Schlachtung verbracht
wird, darf nur in den Verkehr gebracht
werden, soweit das Geflügel 7 Tage vor
dem Inverkehrbringen in einem ge-
schlossenen Stall oder einer Schutz-
vorrichtung gehalten und längstens vier
Werktage vor dem Inverkehrbringen
klinisch tierärztlich oder im Falle von
Enten und Gänsen virologisch nach
näherer Anweisung der zuständigen
Behörde mit negativem Ergebnis auf
Influenza-A-Virus der Subtypen H5 und
H7 untersucht worden ist. Derjenige,
der Geflügel in den Verkehr bringt, hat
eine tierärztliche Bescheinigung über

die Untersuchung nach Satz 1 mitzu-
führen. Die Bescheinigung ist auf Ver-
langen der zuständigen Behörde vor-
zulegen (§ 4 Geflügel-Aufstallungsver-
ordnung).
8. Treten innerhalb von 24 Stunden in
einem Geflügelbestand Verluste von
mindestens drei  Tieren bei einer
Bestandsgröße von bis zu 100 Tieren
oder mehr als 2 vom Hundert der Tiere
des Bestandes bei einer Bestandsgröße
von mehr als 100 Tieren auf oder
kommt es zu einer erheblichen Verän-
derung der Legeleistung oder der Ge-
wichtszunahme, so hat der Besitzer
unverzüglich durch den Tierarzt die
Ursache feststellen zu lassen. Dabei ist
immer auch auf Influenza-A-Virus der
Subtypen H5 und H7 zu untersuchen
(§ 8 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung).
9. Verstöße gegen die Bestimmungen
der Geflügel-Aufstallungsverordnung
können gemäß § 6 Geflügel-Aufstal-
lungsverordnung i. V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 1
Buchstabe b und Nr. 2 des Tierseuchen-
gesetzes als Ordnungswidrigkeit geahn-
det werden. Die Ordnungswidrigkeit
kann mit einer Geldbuße bis zu fünf-
undzwanzigtausend Euro geahndet
werden (§ 76 Abs. 3 Tierseuchenge-
setz).

10. Gemäß § 69 Abs. 1 Nr. 1 des Tier-
seuchengesetzes entfällt der Anspruch
auf Entschädigung u. a., wenn der Be-
sitzer der Tiere oder sein Vertreter im
Zusammenhang mit dem die Entschä-
digung auslösenden Fall eine erlassene
Rechtsverordnung oder eine behördli-
che Anordnung schuldhaft nicht befolgt.
11. Nach § 2 der Geflügelpestschutz-
verordnung hat jeder Geflügelhalter, der
Geflügel im o. g. Gebiet in Freilandhal-
tung halten will sicherzustellen, dass
■ die Tiere nur an Stellen gefüttert
werden, die für wildlebende Zugvögel
nicht zugänglich sind,
■ die Tiere nicht mit Oberflächenwas-
ser, zu dem wildlebende Zugvögel Zu-
gang haben, getränkt werden und
■ Futter, Einstreu und sonstige Gegen-
stände, mit denen Geflügel in Berührung
kommen kann, für wildlebende Zugvö-
gel unzugänglich aufzubewahren ist.
RechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch eingelegt werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Landeshauptstadt Dres-
den einzulegen, Hauptsitz: Rathaus,
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden.
VOR-in  Normann, AmtsleiterinVOR-in  Normann, AmtsleiterinVOR-in  Normann, AmtsleiterinVOR-in  Normann, AmtsleiterinVOR-in  Normann, Amtsleiterin

Anzeige

Beschluss im
Jugendhilfeausschuss
Der Jugendhilfeausschuss hat in sei-
ner Sitzung am 4. Mai den BeschlussBeschlussBeschlussBeschlussBeschluss
NrNrNrNrNr.....     V1162-JH25-06 V1162-JH25-06 V1162-JH25-06 V1162-JH25-06 V1162-JH25-06 zum     Stadtteil-
projekt Klotzsche (Sachstand zur
Beschlusserfüllung A0127-JH10-05,
Trägerqualität) gefasst: Der Ausschuss
nimmt den Sachstandbericht zur
Beschlusserfüllung und den Entwurf
der Stadtteilstruktur im Ortsamtsbe-
reich Klotzsche zur Kenntnis. Der Ei-
genbetrieb wird beauftragt, die Aus-
schreibung zum Trägerschaftswechsel
der gekennzeichneten Kindertagesein-
richtungen vorzunehmen.

Ortsbeirat Neustadt
tagt
Der Ortsbeirat Neustadt lädt zur Sit-
zung am Dienstag, 23. Mai, 17.30 Uhr
in den neuen Bürgersaal Hoyerswer-
daer Straße 3 (2. Etage, Zimmer 215)
ein.
Die Themen: Stand der Vorbereitun-
gen zur Bunten Republik Neustadt
und Überarbeitung der Straßenrei-
nigungsgebührensatzung für 2007.

Sperrbezirk
aufgehoben
Der Bienenseuchen-Sperrbezirk für
Dresden und die damit verbundenen
Schutzmaßregeln wurden mit Wir-
kung vom 28. April 2006 aufgehoben.
Der im September 2005 wegen Ame-
rikanischer Faulbrut gebildete Sperr-
bezirk reichte vom Ortsteil Borsberg –
entlang der Stadtgrenze bis zur Elbe,
weiter die Elbe flussabwärts bis zur
Dampfschiffstraße – Lohmener Stra-
ße – Wünschendorfer Straße bis zum
Ortsteil Borsberg.
Rückfragen: Veterinär- und Lebens-
mittelüberwachungsamt Dresden,
Burkersdorfer Weg 18, Telefon (03 51)
4 08 05 11.

Freibad Prohlis öffnet
Die Reparaturarbeiten an der Brun-
nenpumpe im Freibad Prohlis sind ab-
geschlossen. Die Saison im Freibad
Prohlis startet am Donnerstag, den
18. Mai um 10 Uhr.

Öffnungszeiten
Freibäder
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Ausschreibungen von Leistungen (VOL/A)

Firmenkartei wird nicht mehr aktualisiert
Neue Bedingung für Teilnahme an Vergabeverfahren

Seit 1. Mai 2006 wird die Firmenkartei
des Zentralen Vergabebüros der Stadt
Dresden nicht mehr aktualisiert. Die an
Ausschreibungen (VOL und VOB) inte-
ressierten Unternehmen müssen des-
halb bei jeder öffentlichen Ausschrei-
bung, jedem offenen Verfahren und
vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb
alle geforderten Eignungsnachweise
(aktuell und gültig) vorlegen. Ande-

renfalls werden sie vom Vergabever-
fahren ausgeschlossen.
Die Unternehmen können sich aber bei
der Auftragsberatungsstelle Sachsen
e.V. (ABSt Sachsen) in das Unterneh-
mer- und Lieferantenverzeichnis für
Lieferungen und Leistungen sowie Bau-
leistungen (ULV) aufnehmen lassen.
Wenn sie die Bescheinigung über die
Präqualifikation der ABSt Sachsen vor-

legen, müssen sie nicht bei jeder Aus-
schreibung die gleichen Nachweise ein-
reichen. Die Bescheinigung gilt ein Jahr.
Die Bearbeitungsgebühr für die Prä-
qualifikation beträgt derzeit für das ers-
te Jahr 180 Euro, für jedes weitere Jahr
130 Euro. Sie entspricht in etwa den
Kosten, die einem Unternehmen für eine
einmalige Beteiligung an einer Aus-
schreibung entstehen. Die Präquali-

fikation wird von vielen öffentlichen
Auftraggebern Sachsens anerkannt.
Nähere Informationen:
Zentrales Vergabebüro der Stadt Dres-
den, Telefon: (03 51) 4 88 37 72;
Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V.,
Mügelner Straße 40, Telefon (03 51)
2 80 24 01, Fax: (03 51) 2 80 24 04,
E-Mail: ulv@abstsachsen.de,
www.vergabe-abc.de

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stel-
le: Landeshauptstadt Dresden, Ge-
schäftsbereich Finanzen und Liegen-
schaften, Zentrales Vergabebüro, SG
VOL-Vergaben, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, PF: 120020, PLZ:
01001, Tel.-Nr.: (0351) 488-3692, Fax:
488-3693, E-Mail: RScholz@dres-
den.de. Den Zuschlag erteilende Stel-
le: Landeshauptstadt Dresden, Amt für
Stadtgrün und Abfallwirtschaft, Boden-
bacher Straße 38, 01277 Dresden, PF:
120020, PLZ: 01001, Tel.-Nr.: (0351)
488-7060, Fax: 488-7003; Stelle, bei
der die Angebote einzureichen sind:
Landeshauptstadt Dresden, Geschäfts-
bereich Finanzen und Liegenschaften,
Zentrales Vergabebüro, SG VOL-Verga-
ben, Hamburger Straße 19, 01067 Dres-
den, PF: 120020, PLZ: 01001, Tel.-Nr.:
(0351) 488-3692, Fax: 488-3693, E-
Mail: RScholz@dresden.de; Nachprüfst-
elle: Regierungspräsidium Dresden, Ref.
33/34 - Gewerberecht, Preisprüfung,
VOL, VOB, Stauffenbergallee 2, 01099
Dresden, Tel.-Nr.: (0351) 825-3412/13

b)b)b)b)b) Leistungen – Öffentliche Ausschrei-Leistungen – Öffentliche Ausschrei-Leistungen – Öffentliche Ausschrei-Leistungen – Öffentliche Ausschrei-Leistungen – Öffentliche Ausschrei-
bungbungbungbungbung

c)c)c)c)c) Ausführungsort :  Stadtgebiet  derAusführungsort :  Stadtgebiet  derAusführungsort :  Stadtgebiet  derAusführungsort :  Stadtgebiet  derAusführungsort :  Stadtgebiet  der
Landeshauptstadt Dresden, 01277Landeshauptstadt Dresden, 01277Landeshauptstadt Dresden, 01277Landeshauptstadt Dresden, 01277Landeshauptstadt Dresden, 01277
Dresden;Dresden;Dresden;Dresden;Dresden;
sonstige Angaben: siehe Verdingungs-
unterlagen;
Art und Umfang der Leistung: Verga-Art und Umfang der Leistung: Verga-Art und Umfang der Leistung: Verga-Art und Umfang der Leistung: Verga-Art und Umfang der Leistung: Verga-

be-Nrbe-Nrbe-Nrbe-Nrbe-Nr. :. :. :. :. : 02.2/044/06;  02.2/044/06;  02.2/044/06;  02.2/044/06;  02.2/044/06; Wässern vonWässern vonWässern vonWässern vonWässern von
Straßenbäumen im Stadtgebiet derStraßenbäumen im Stadtgebiet derStraßenbäumen im Stadtgebiet derStraßenbäumen im Stadtgebiet derStraßenbäumen im Stadtgebiet der
Landeshauptstadt Dresden;Landeshauptstadt Dresden;Landeshauptstadt Dresden;Landeshauptstadt Dresden;Landeshauptstadt Dresden;
Los 1:Los 1:Los 1:Los 1:Los 1: Nord/West - Stückzahl 1940;
Los 2:Los 2:Los 2:Los 2:Los 2: Mitte/West - Stückzahl 1987;
Los 3:Los 3:Los 3:Los 3:Los 3: Süd/West - Stückzahl 2706;
Vertragsverlängerungsmöglichkeit bis
spätestens 31.10.2008; Zuschlags-
kriterien: Preis

d) Auftei lung in mehrere Lose: ja;
Einreichung der Angebote möglich für:
alle Lose; Vergabe der Lose an ver-
schiedene Bieter: ja; zusätzliche An-
gaben: Das Angebot kann für ein Los
bzw. für mehrere Lose eingereicht wer-
den. Der Bieter kann sein Angebot für
alle Lose abgeben. Es wird jedoch ma-
ximal nur ein Los bezuschlagt.

e) Ausführungsfrist für den Gesamtauftrag
02.2/044/06: Beginn: 17.07.2006,
Ende: 31.10.2006

f) Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Saxoprint GmbH,
Dresden, PF: 120965, PLZ: 01010, Tel.-
Nr.: (0351) 2044370, Fax: 2044366, E-
Mail: info@saxoprint.de; Anforderung der
Verdingungsunterlagen bis: 24.05.2006

g) Landeshauptstadt Dresden, Geschäfts-
bereich Finanzen und Liegenschaften,
Zentrales Vergabebüro, SG VOL-Verga-
ben, Hamburger Straße 19, 01067 Dres-
den, PF: 120020, PLZ: 01001, Tel.-Nr.:
(0351) 488-3692, Fax: 488-3693, E-
Mail: RScholz@dresden.de; digital

einsehbar: nein
h) Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-

nahme 02.2/044/06: 4,65 EUR; Zah-
lungsweise: Verrechnungsscheck oder
Bankeinzug. Mit der schriftlichen Ab-
forderung wird der Firma Saxoprint
GmbH eine einmalige Bankeinzugs-
ermächtigung in Höhe des Kosten-
beitrages gewährt.
Die Verdingungsunterlagen werden nur
versandt, wenn folgende Angaben voll-
ständig vorliegen: Kontoinhaber; Kon-
to; Bankleitzahl; Ort, Datum und Un-
terschrift des Zahlungspflichtigen. Liegt
der Zahlungsnachweis bis spätestens 2
Werktage nach Ablauf der Anfor-
derungsfrist (siehe Punkt f) nicht der
Saxoprint GmbH vor, erfolgt ebenfalls
keine Berücksichtigung bei der Versen-
dung der Ausschreibungsunterlagen.
Eine Erstattung der Kosten erfolgt nicht.
Lieferform: Papier

i )i )i )i )i ) 09.06.2006, 10.00 Uhr09.06.2006, 10.00 Uhr09.06.2006, 10.00 Uhr09.06.2006, 10.00 Uhr09.06.2006, 10.00 Uhr
l) siehe Verdingungsunterlagen
m) Eigenerklärung, aus der hervorgeht,

dass der Unternehmer seine gesetzli-
chen Verpflichtungen zur Zahlung von
Steuern und Abgaben sowie Sozial-
beiträgen gemäß gemeinsamer Be-
kanntmachung der Sächsischen
Staatsministerien für Wirtschaft und
Arbeit sowie Finanzen vom 24.06.2003
bzw. für ausländische Unternehmen
eine Bescheinigung der zuständigen

Stelle des Ursprungs- oder Herkunfts-
landes des Unternehmens, aus der her-
vorgeht, dass das Unternehmen die
Zahlung von Steuern und Abgaben so-
wie Sozialbeiträgen nach den Rechts-
vorschriften des Landes erfüllt hat. -
Nachweis einer entsprechenden Be-
triebs- bzw. Berufshaftpflichtver-
sicherungsdeckung - Angaben über den
Umsatz des Unternehmens in den letz-
ten drei abgeschlossenen Geschäfts-
jahren bzw. solange die Firma besteht,
soweit er Leistungen betrifft, die mit
der zu vergebenden Leistung vergleich-
bar sind, unter Einschluss des Anteils
bei gemeinsam mit anderen Unterneh-
mern ausgeführten Aufträgen - Refe-
renzen, Angaben über die Ausführung
von Leistungen in den letzten drei ab-
geschlossenen Geschäftsjahren bzw.
solange die Firma besteht, die mit der
zu vergebenden Leistung vergleichbar
sind (Auftraggeber, Ansprechpartner).
- Für entsprechende Einzelnachweise
kann durch den Bieter/Teilnehmer auch
eine gültige Bescheinigung des ULV
übergeben werden. - Maschinen und
Geräteliste/Angaben zur Leistungsfä-
higkeit des Unternehmens

n)n)n)n)n) 14.07.200614.07.200614.07.200614.07.200614.07.2006
o) Der Bewerber unterliegt mit der Abga-

be seines Angebots auch den Bestim-
mungen über nicht berücksichtigte
Angebote (§ 27).

a) Landeshauptstadt Dresden, Geschäfts-
bereich Finanzen und Liegenschaften,
Hochbauamt, Hamburger Str. 19, 01067
Dresden, PF: 120020, PLZ: 01001, Tel.:
(0351) 4883893, Fax: 4883805, E-Mail:
ESchober@dresden.de

b)b)b)b)b) Bauauftrag – Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag – Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag – Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag – Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag – Öffentliche Ausschrei-
bungbungbungbungbung

c)c)c)c)c) Sanierung Kindertageseinrichtung,Sanierung Kindertageseinrichtung,Sanierung Kindertageseinrichtung,Sanierung Kindertageseinrichtung,Sanierung Kindertageseinrichtung,
VVVVVergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nr. :. :. :. :. : 0127/06 0127/06 0127/06 0127/06 0127/06

d) Industriestr. 6, 01129 Dresden
e)e)e)e)e) Los 1: Abbrucharbeiten:Los 1: Abbrucharbeiten:Los 1: Abbrucharbeiten:Los 1: Abbrucharbeiten:Los 1: Abbrucharbeiten: 450 m² De-

montage Innenwände; 936 m² entfer-
nen Bodenbeläge; 85 m² Wand- bzw.
Bodenfliesen abbrechen; 1200 m² De-

Ausschreibungen von Bauleistungen (VOB)
montage Fassadenkonstruktion; 25 m²
Abbruch Eingangs- und Hoftreppen;
Ausbau Sanitär-,  Heizungs- und
Elektroinstallation: ca. 200 St. Wand-
und Deckendurchbrüche;
Los 2: Gerüstarbeiten:Los 2: Gerüstarbeiten:Los 2: Gerüstarbeiten:Los 2: Gerüstarbeiten:Los 2: Gerüstarbeiten: 1.380 m² frei-
stehendes Fassadengerüst mit Vorhal-
tung ca. 26 Wochen und Gerüstnetzen
abhängen; 120 m Gerüstverbreiterung
1 m;
Los 3: Asbestsanierung:Los 3: Asbestsanierung:Los 3: Asbestsanierung:Los 3: Asbestsanierung:Los 3: Asbestsanierung: 1 St. Baustel-
leneinrichtung bestehend aus 4- und
2- Kammer-Personal- bzw. Material-
schleuse; 1480 m² Abschottungsar-
beiten; 1 St. Hubbühnenarbeitsgerüst;

Demontage der Brandschutzplatten an
Stützen, Treppenhauswänden, Quer-
trägern, Aufzugsschacht und 88 St.
Holzthermofenster demontieren. 5.300
m² Grobreinigung der Oberflächen,
Raumluftmessung TRGS 519, Freigabe
Sanierungsbereich, Erfolgskontroll-
messungen, Demontage der Abschot-
tungen und Gerätschaften; Zuschlags-
kriterien: Preis, Qualität; Mindes-
tanforderung für Nebenangebote:
Gleichwertigkeit zur Ausschreibung, mit
dem Angebot nachzuweisen

f) Auftei lung in mehrere Lose: ja;
Einreichung der Angebote möglich für:

mehrere Lose; Vergabe der Lose an
verschiedene Bieter: ja

g) Entscheidung über Planungsleistungen:
nein

h)h)h)h)h) Ausführungsfristen bei losweiserAusführungsfristen bei losweiserAusführungsfristen bei losweiserAusführungsfristen bei losweiserAusführungsfristen bei losweiser
Vergabe: 1/0127/06 Abbruch: Be-Vergabe: 1/0127/06 Abbruch: Be-Vergabe: 1/0127/06 Abbruch: Be-Vergabe: 1/0127/06 Abbruch: Be-Vergabe: 1/0127/06 Abbruch: Be-
g i nn :  13 .07 .2006 ,  Ende :g i nn :  13 .07 .2006 ,  Ende :g i nn :  13 .07 .2006 ,  Ende :g i nn :  13 .07 .2006 ,  Ende :g i nn :  13 .07 .2006 ,  Ende :
06.12.2006; 2/0127/06 Gerüst: Be-06.12.2006; 2/0127/06 Gerüst: Be-06.12.2006; 2/0127/06 Gerüst: Be-06.12.2006; 2/0127/06 Gerüst: Be-06.12.2006; 2/0127/06 Gerüst: Be-
g i nn :  15 .09 .2006 ,  Ende :g i nn :  15 .09 .2006 ,  Ende :g i nn :  15 .09 .2006 ,  Ende :g i nn :  15 .09 .2006 ,  Ende :g i nn :  15 .09 .2006 ,  Ende :
08.12.2006; 3/0127/06 Asbest: Be-08.12.2006; 3/0127/06 Asbest: Be-08.12.2006; 3/0127/06 Asbest: Be-08.12.2006; 3/0127/06 Asbest: Be-08.12.2006; 3/0127/06 Asbest: Be-
g i nn :  06 .07 .2006 ,  Ende :g i nn :  06 .07 .2006 ,  Ende :g i nn :  06 .07 .2006 ,  Ende :g i nn :  06 .07 .2006 ,  Ende :g i nn :  06 .07 .2006 ,  Ende :
16.08.200616.08.200616.08.200616.08.200616.08.2006

i) Vergabeunterlagen sind erhältlich bei:
SDV AG, Sächsischer Ausschreibungs-
dienst, Bereich Vergabeunterlagen,
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Tharandter Str. 23—33, 01159 Dres-
den, Tel.-Nr.: (0351) 4203-276, Fax:
4203-277, E-Mail: verdingung@sdv.de;
Anforderung der Vergabeunterlagen bis
24.05.2006; vor persönlicher Abholung
ist telefonische Rücksprache notwen-
dig; Digital einsehbar und abrufbar: ja,
unter www.ausschreibungs-abc.de

j) Vervielfältigungskosten je Los: 1/0127/
06 Abbruch: 13,72 EUR; 2/0127/06
Gerüst: 11,75 EUR; 3/0127/06 Asbest:
13,95 EUR für die Papierform. Bei Vor-
liegen einer GAEB-Datei wird diese
ohne Zusatzkosten automatisch mit-
geliefert. Zahlungsweise: als Faxan-
forderung mit Einzahlungsbeleg (Fax:
0351/4203-277), ausgestellt auf die
SDV AG, Verwendungszweck: 0127/
06_Los ##, Postbank Leipzig, Konto-
Nr.: 0156600907, BLZ: 86010090 ODER
gegen Verrechnungsscheck, ebenfalls
ausgestellt auf die SDV AG (für Be-
werber aus dem Ausland jeweils zzgl.
Auslandsporto).
Die Vergabeunterlagen in elektroni-
scher Form können nach vorheriger
Freischaltung und dem Vorliegen einer
Lastschrifteinzugsermächtigung unter
der Internetadresse www.ausschrei-
bungs-abc.de bezogen werden. Aus-
künfte dazu unter der Rufnummer
(0351) 4203-210. Der Preis für die
Vergabeunterlagen in elektronischer
Form beträgt für Los 1: 11,60 EUR,
Los 2: 5,80 EUR, Los 3: 11,60 EUR.
Der Betrag für die Vergabeunterlagen
wird nicht erstattet.

k)k)k)k)k) Einreichungsfrist: 13.06.2006; Zu-Einreichungsfrist: 13.06.2006; Zu-Einreichungsfrist: 13.06.2006; Zu-Einreichungsfrist: 13.06.2006; Zu-Einreichungsfrist: 13.06.2006; Zu-
sätzliche Angaben: Los 1: 13.00 Uhr;sätzliche Angaben: Los 1: 13.00 Uhr;sätzliche Angaben: Los 1: 13.00 Uhr;sätzliche Angaben: Los 1: 13.00 Uhr;sätzliche Angaben: Los 1: 13.00 Uhr;
Los 2: 13.30 Uhr; Los 3: 14.00 UhrLos 2: 13.30 Uhr; Los 3: 14.00 UhrLos 2: 13.30 Uhr; Los 3: 14.00 UhrLos 2: 13.30 Uhr; Los 3: 14.00 UhrLos 2: 13.30 Uhr; Los 3: 14.00 Uhr

l) Anschrift, an die die Angebote schrift-
lich zu richten sind: Landeshauptstadt
Dresden, Geschäftsbereich Finanzen
und Liegenschaften, Zentrales Verga-
bebüro, Sachgebiet Bauvergaben (bei
persönlicher Abgabe: Hamburger Str.
19, Vergabebriefkasten VOB im Keller-
geschoss), Dresden, PF: 120020, PLZ:
01001, Tel.: (0351) 4883771

m) Deutsch
n) Bieter und deren Bevollmächtigte
o)o)o)o)o) Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Angebote:Angebote:Angebote:Angebote:Angebote:     TTTTTech-ech-ech-ech-ech-

nisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straße
19 ,  01067  D resden ,  Ke l l e r -19 ,  01067  D resden ,  Ke l l e r -19 ,  01067  D resden ,  Ke l l e r -19 ,  01067  D resden ,  Ke l l e r -19 ,  01067  D resden ,  Ke l l e r -
geschoss, Raum 046; Datum undgeschoss, Raum 046; Datum undgeschoss, Raum 046; Datum undgeschoss, Raum 046; Datum undgeschoss, Raum 046; Datum und
Uhrzeit der Eröffnung der Angebote:Uhrzeit der Eröffnung der Angebote:Uhrzeit der Eröffnung der Angebote:Uhrzeit der Eröffnung der Angebote:Uhrzeit der Eröffnung der Angebote:
Los  1 /0127 /06  Abb ruch :Los  1 /0127 /06  Abb ruch :Los  1 /0127 /06  Abb ruch :Los  1 /0127 /06  Abb ruch :Los  1 /0127 /06  Abb ruch :
13.06.2006,  13.00 Uhr ;  Los  2/13.06.2006,  13.00 Uhr ;  Los  2/13.06.2006,  13.00 Uhr ;  Los  2/13.06.2006,  13.00 Uhr ;  Los  2/13.06.2006,  13.00 Uhr ;  Los  2/
0127 /06  Ge rüs t :  13 .06 .2006 ,0127 /06  Ge rüs t :  13 .06 .2006 ,0127 /06  Ge rüs t :  13 .06 .2006 ,0127 /06  Ge rüs t :  13 .06 .2006 ,0127 /06  Ge rüs t :  13 .06 .2006 ,
13.30 Uhr; Los 3/0127/06 Asbest:13.30 Uhr; Los 3/0127/06 Asbest:13.30 Uhr; Los 3/0127/06 Asbest:13.30 Uhr; Los 3/0127/06 Asbest:13.30 Uhr; Los 3/0127/06 Asbest:
13.06.2006, 14.00 Uhr13.06.2006, 14.00 Uhr13.06.2006, 14.00 Uhr13.06.2006, 14.00 Uhr13.06.2006, 14.00 Uhr

p) Mängelansprüchebürgschaft in Höhe
von 3 v.H. der Abrechnungssumme ein-
schließlich der Nachträge.

q) Zahlungsbedingungen gemäß Ver-
dingungsunterlagen

r) gesamtschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter

s) Der Bieter hat zum Nachweis seiner
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und
Zuverlässigkeit Angaben zu machen
gemäß § 8 Nr. 3 (1) Buchstaben a bis g

VOB/A. Die Forderung entfällt, wenn
der Bieter eine Bescheinigung der Ein-
tragung in das Unternehmer- und
Lieferantenverzeichnis (ULV) der Auf-
tragsberatungsstelle Sachsen e.V.
(ABSt Sachsen) vorlegen kann. Ein-
zelnachweise sind nach Anforderung
einzureichen. Los 3 - Asbestsanierung:
Der Bieter hat mit Angebotsabgabe die
Zulassung für die Asbestentsorgung
gemäß TRGS 519 und die vorgesehene
Entsorgungstechnologie vorzulegen.

t)t)t)t)t) 30.06.200630.06.200630.06.200630.06.200630.06.2006
u) Änderungsvorschläge oder Nebenan-

gebote: zulässig
v) Regierungspräsidium Dresden, Referat

33/34, Gewerberecht, Preisprüfung VOB/
VOL, Stauffenbergallee 2, 01099 Dres-
den, PF: 100653, PLZ: 01076, Tel.: (0351)
8253412/8253413, Fax: 8259999, E-Mail:
post@rpdd.sachsen.de; Auskünfte erteilt:
Hochbauamt, Frau Schober, Tel.: (0351)
4883893 oder Planungsbüro IBBB, Herr
Wilke, Tel.: (03517) 2551617

a) Landeshauptstadt Dresden, Geschäfts-
bereich Stadtentwicklung, Straßen-
und Tiefbauamt, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, PF: 120020, PLZ:
01001, Tel.-Nr.: (0351) 488-1723/24,
Fax: 488-4374, E-Mail: rdudek@dres-
den.de

b)b)b)b)b) Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-
bungbungbungbungbung

c)c)c)c)c) Hochwasser 2002, Bahnhofstraße 2.Hochwasser 2002, Bahnhofstraße 2.Hochwasser 2002, Bahnhofstraße 2.Hochwasser 2002, Bahnhofstraße 2.Hochwasser 2002, Bahnhofstraße 2.
BA zw. Sosaer Straße und Straßen-BA zw. Sosaer Straße und Straßen-BA zw. Sosaer Straße und Straßen-BA zw. Sosaer Straße und Straßen-BA zw. Sosaer Straße und Straßen-
bahn-Gleisbogen in Höhe HP Nie-bahn-Gleisbogen in Höhe HP Nie-bahn-Gleisbogen in Höhe HP Nie-bahn-Gleisbogen in Höhe HP Nie-bahn-Gleisbogen in Höhe HP Nie-
dersedlitzdersedlitzdersedlitzdersedlitzdersedlitz

d) Vergabe-Nr.: 5117/06, 01259 Dresden
e) 700 m² bit. Befestigung aufbrechen,

4.180 m² Pflasterdecke aufbrechen,
1.100 m³ Boden lösen, 310 m³ Frosts-
chutzchicht einbauen, 1.330 m² Beton-
steinpflasterdecke, 360 m² Klein-
pflasterdecke, 3.500 m² Asphaltdeck-
und Asphalttragschicht, 950 m Bord-
steine setzen, 710 m Gerinne; Pendel-
rinne, 40 St. Straßenabläufe, 125 m²
Rasenfläche

f) Aufteilung in mehrere Lose: nein
g) Entscheidung über Planungsleistungen:

nein
h)h)h)h)h) Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-

trag 5117/06: Beginn: 24.07.2006,trag 5117/06: Beginn: 24.07.2006,trag 5117/06: Beginn: 24.07.2006,trag 5117/06: Beginn: 24.07.2006,trag 5117/06: Beginn: 24.07.2006,
Ende: 24.11.2006Ende: 24.11.2006Ende: 24.11.2006Ende: 24.11.2006Ende: 24.11.2006

i) Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Saxoprint GmbH,
Dresden, PF: 120965, PLZ: 01010, Tel.-
Nr.: (0351) 2044370, Fax: 2044366, E-
Mail: info@saxoprint.de; Anforderung
der Verdingungsunter lagen bis:
24.05.2006; digital einsehbar: nein

j) Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme 5117/06: 26,79 EUR; Zahlungs-
weise: Verrechnungsscheck oder
Zahlungsweise: Bankeinzug. Mit der
schriftlichen Abforderung wird der Fir-
ma Saxoprint GmbH eine einmalige
Bankeinzugsermächtigung in Höhe des
Kostenbeitrages gewährt.
Die Vergabeunterlagen werden nur ver-
sandt, wenn folgende Angaben vollstän-

Anzeige
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dig vorliegen: Kontoinhaber; Kontonum-
mer; Bankleitzahl; Ort, Datum und Un-
terschrift des Zahlungspflichtigen oder
Verrechnungsscheck. Liegt der Zah-
lungsnachweis bis spätestens 2 Werk-
tage nach Ablauf der Anforderungsfrist
(siehe i) nicht der Saxoprint GmbH vor,
erfolgt keine Berücksichtigung bei der
Versendung der Vergabeunterlagen. Eine
Erstattung der Kosten erfolgt nicht. Lief-
erform: Papier, LV auf Diskette. Zah-
lungsempfänger: Saxoprint GmbH

k)k)k)k)k) E in re i chungs f r i s t :  08 .06 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  08 .06 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  08 .06 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  08 .06 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  08 .06 .2006 ,
10.30 Uhr10.30 Uhr10.30 Uhr10.30 Uhr10.30 Uhr

l) Anschrift, an die die Angebote schrift-
lich zu richten sind: Landeshauptstadt
Dresden, Geschäftsbereich Finanzen
und Liegenschaften, Zentrales Verga-
bebüro, Sachgebiet Bauvergaben, bei
persönlicher Abgabe: Technisches Rat-
haus, Briefkasten im Kellergeschoss,
Hamburger Straße 19, 01067 Dresden,
PF: 120020, PLZ: 01001,

m) Deutsch
n) Bieter und deren Bevollmächtigten
o)o)o)o)o) Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Angebote:Angebote:Angebote:Angebote:Angebote:     TTTTTech-ech-ech-ech-ech-

nisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straße
19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss
Raum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit der
Eröffnung der Angebote 5117/06:Eröffnung der Angebote 5117/06:Eröffnung der Angebote 5117/06:Eröffnung der Angebote 5117/06:Eröffnung der Angebote 5117/06:
08.06.2006, 10.30 Uhr08.06.2006, 10.30 Uhr08.06.2006, 10.30 Uhr08.06.2006, 10.30 Uhr08.06.2006, 10.30 Uhr

p) Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe 5
v. H. der Auftragssumme und Mängel-
ansprüchebürgschaft in Höhe von 2 v.
H. der Abrechnungssumme

q) Zahlungsbedingungen gemäß Verdin-
gungsunterlagen

r) gesamtschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter

s) Der Bieter hat zum Nachweis seiner
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und
Zuverlässigkeit Angaben zu machen
gemäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 Buchst. a bis f
VOB/A. Die Forderung entfällt, wenn
der Bieter eine Bescheinigung der Ein-
tragung in das Unternehmer- und
Lieferantenverzeichnis (ULV) der Auf-
tragsberatungsstelle Sachsen e. V.
(ABSt Sachsen) vorlegen kann. Einzel-
nachweise sind nach Aufforderung ein-
zureichen. Auszug aus dem Gewerbe-
zentralregister (§ 150 Gewerbeordnung)
erforderlich.

t)t)t)t)t) 10.07.200610.07.200610.07.200610.07.200610.07.2006
u) Änderungsvorschläge oder Nebenan-

gebote: zulässig
v) Regierungspräsidium Dresden, Referat

33/34, Gewerberecht, Preisprüfung,
VOL, VOB, Stauffenbergallee 2, 01099
Dresden, PF: 100653, PLZ: 01076, Tel.-
Nr.: (0351) 825-3412/13, Fax: 825-9999;
Auskünfte erteilt: Straßen- und Tiefbau-
amt, Herr Beger, Tel.: (0351) 488-4399

a) Landeshauptstadt Dresden, Geschäfts-
bereich Stadtentwicklung, Straßen-
und Tiefbauamt, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, PF: 120020, PLZ:
01001, Tel.: (0351) 4881723/24, Fax:
4884374, E-Mail: rdudek@dresden.de

b)b)b)b)b) Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-
bungbungbungbungbung

c)c)c)c)c) Fahrbahndeckensanierung St. Peters-Fahrbahndeckensanierung St. Peters-Fahrbahndeckensanierung St. Peters-Fahrbahndeckensanierung St. Peters-Fahrbahndeckensanierung St. Peters-
burger Straße zwischen Pirnaischenburger Straße zwischen Pirnaischenburger Straße zwischen Pirnaischenburger Straße zwischen Pirnaischenburger Straße zwischen Pirnaischen
Platz und GeorgplatzPlatz und GeorgplatzPlatz und GeorgplatzPlatz und GeorgplatzPlatz und Georgplatz

d)d)d)d)d) VVVVVergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nr. :. :. :. :. : 5101/06, 5101/06, 5101/06, 5101/06, 5101/06, 01069 Dres- 01069 Dres- 01069 Dres- 01069 Dres- 01069 Dres-
dendendendenden

e) 350 m³ Leitungsgraben, 230 m An-
schlussleitung Straßenentwässerung,
17 St. Straßenabläufe, 610 m Bord,
200 m³ Frostschutzschicht, 740 m²
Asphalttragschicht, 3.440 m² Asphalt-
binder, 3.440 m² Splittmastixasphalt

f) Aufteilung in mehrere Lose: nein
g) Entscheidung über Planungsleistungen:

nein
h)h)h)h)h) Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-

t r ag :  / 5101 /06 :  Beg inn :t r ag :  / 5101 /06 :  Beg inn :t r ag :  / 5101 /06 :  Beg inn :t r ag :  / 5101 /06 :  Beg inn :t r ag :  / 5101 /06 :  Beg inn :
25.07.2006, Ende: 15.08.200625.07.2006, Ende: 15.08.200625.07.2006, Ende: 15.08.200625.07.2006, Ende: 15.08.200625.07.2006, Ende: 15.08.2006

i) Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Saxoprint GmbH,
Dresden, PF: 120965, PLZ: 01010, Tel.:
(0351) 2044370, Fax: 2044366, E-Mail:
info@saxoprint.de; Anforderung der
Verdingungsunter lagen: bis:
26.05.2006; digital einsehbar: nein

j) Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: /5101/06: 17,63 EUR; Zahl-
ungsweise: Verrechnungsscheck;
Zahlungseinzelheiten: oder Zahlungs-
weise: Bankeinzug; Mit der schriftli-
chen Abforderung wird der Firma
Saxoprint GmbH eine einmalige Bank-
einzugsermächtigung in Höhe des
Kostenbeitrages gewährt.
Die Vergabeunterlagen werden nur ver-
sandt, wenn folgende Angaben voll-
ständig vorliegen: Kontoinhaber; Kon-
tonummer; Bankleitzahl; Ort, Datum
und Unterschrift des Zahlungspflich-
tigen oder Verrechnungsscheck. Liegt
der Zahlungsnachweis bis spätestens 2
Werktage nach Ablauf der Anforde-
rungsfrist (siehe i) nicht der Saxoprint
GmbH vor, erfolgt keine Berücksichti-
gung bei der Versendung der Vergabe-
unterlagen. Eine Erstattung der Kosten
erfolgt nicht. Lieferform: Papier, LV auf
Diskette. Zahlungsempfänger: Saxo-
print GmbH

k)k)k)k)k) Einreichungsfrist: 06.06.2006, 9.30Einreichungsfrist: 06.06.2006, 9.30Einreichungsfrist: 06.06.2006, 9.30Einreichungsfrist: 06.06.2006, 9.30Einreichungsfrist: 06.06.2006, 9.30
UhrUhrUhrUhrUhr

l) Anschrift, an die die Angebote schrift-
lich zu richten sind: Landeshauptstadt
Dresden, Geschäftsbereich Finanzen
und Liegenschaften, Zentrales Verga-
bebüro, Sachgebiet Bauvergaben, bei
persönlicher Abgabe: Technisches Rat-
haus, Briefkasten im Kellergeschoss,
Hamburger Straße 19, 01067 Dresden,
PF: 120020, PLZ: 01001,

m) Deutsch
n) Bieter und deren Bevollmächtigte
o)o)o)o)o) Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Angebote:Angebote:Angebote:Angebote:Angebote:     TTTTTech-ech-ech-ech-ech-

nisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straße
19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss
Raum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit der
Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-
vergabe Los /5101/06: 06.06.2006,vergabe Los /5101/06: 06.06.2006,vergabe Los /5101/06: 06.06.2006,vergabe Los /5101/06: 06.06.2006,vergabe Los /5101/06: 06.06.2006,
9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr

p) Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe 5
v. H. der Auftragssumme und Mängel-
ansprüchebürgschaft in Höhe von 2 v.
H. der Abrechnungssumme

q) Zahlungsbedingungen gemäß Ver-
dingungsunterlagen

r) gesamtschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter

s) Der Bieter hat zum Nachweis seiner
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zu-
verlässigkeit Angaben zu machen ge-
mäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 Buchstabe a bis f
VOB/A. Die Forderung entfällt, wenn
der Bieter eine Bescheinigung der Ein-
tragung in das Unternehmer- und
Lieferantenverzeichnis (ULV) der Auf-
tragsberatungsstelle Sachsen e. V.
(ABSt Sachsen) vorlegen kann. Einzel-
nachweise sind nach Aufforderung ein-
zureichen. Auszug aus dem Gewerbe-
zentralregister (§ 150 Gewerbeord-
nung)erforderlich.

t)t)t)t)t) 10.07.200610.07.200610.07.200610.07.200610.07.2006
u) Änderungsvorschläge oder Nebenan-

gebote: zulässig
v) Regierungspräsidium Dresden, Referat

33/34, Gewerberecht, Preisprüfung, VOL,
VOB, Stauffenbergallee 2, 01099 Dres-
den, PF: 100653, PLZ: 01076, Tel.:
(0351) 8253412/13, Fax: 8259999; Aus-
künfte erteilt: Straßen- und Tiefbauamt,
Herr Glöckner, Tel.: (0351) 4884395

a) Landeshauptstadt Dresden, Geschäfts-
bereich Stadtentwicklung, Straßen-
und Tiefbauamt, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, PF: 120020, PLZ:
01001, Tel.: (0351) 4881723/24, Fax:
4884374, E-Mail: rdudek@dresden.de

b)b)b)b)b) Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-
bungbungbungbungbung

c)c)c)c)c) Hochwasser 2002/ DD-278 Walther-Hochwasser 2002/ DD-278 Walther-Hochwasser 2002/ DD-278 Walther-Hochwasser 2002/ DD-278 Walther-Hochwasser 2002/ DD-278 Walther-
straße zwischen Friedrichstraße undstraße zwischen Friedrichstraße undstraße zwischen Friedrichstraße undstraße zwischen Friedrichstraße undstraße zwischen Friedrichstraße und
Hamburger StraßeHamburger StraßeHamburger StraßeHamburger StraßeHamburger Straße

d) Vergabe-Nr.: 5107/06, 01067 Dresden
e)e)e)e)e) Die vorgesehenen Arbeiten sollen in

Verbindung mit dem arbeitsmarkt-
politischen Instrument der Bundes-
agentur für Arbeit „Beschäftigung
schaffende Infrastrukturförderung“ (BSI)
durchgeführt werden. Für diese Leis-
tungen können sich daher nur solche
Unternehmen bewerben, die bereit sind,
für den Zeitraum der Leistungser-
bringung von der Agentur für Arbeit
Dresden zugewiesene Arbeitnehmer
befristet sozialversicherungspflichtig
einzustellen. Hinweise zu den Modali-
täten bei BSI (279a SGB III) sind in den
Verdingungsunterlagen enthalten. Aus-
künfte erteilt auch: DSA GmbH Dres-
den, Herr Kählert, Tel.: (0351) 2077534;
Rückbau von ca. 605 m Einfachgleis
und 7 St.  Anlagen mit Gleisein-
deckungen aus Granitpflaster und
Gleiseindeckplatten, Neubau von ca.
675 m Einfachgleis und 3 St. Anlagen
einschl. Unterbau und Gleiseindeckung
mit Asphalt, 9.500 m³ Bodenaushub,
5.500 m² Verbau, 5.000 m² Pflaster-
aufbruch, 1.000 m² Aufbruch Granit-
platten, 1.000 m Bordsteine aufbrechen
und wieder einbauen, 4.200 m³ unge-
bundene Tragschichten, 6.700 m²
Asphaltschichten, 1.300 m Entwäs-
serungsrohre, 41 St. Straßenabläufe,

21 St. Schächte, 2.975 m Kabelgraben,
410 m Kanal DN 800/1200, 3 Bauwer-
ke aus Betonfertigteilen, 38 St. Neu-
pflanzung von Bäumen, 4 St. wegwei-
sende Beschilderung

f) Aufteilung in mehrere Lose: nein
g) Entscheidung über Planungsleistungen:

nein
h)h)h)h)h) Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-

t r ag :  / 5107 /06 :  Beg inn :t r ag :  / 5107 /06 :  Beg inn :t r ag :  / 5107 /06 :  Beg inn :t r ag :  / 5107 /06 :  Beg inn :t r ag :  / 5107 /06 :  Beg inn :
03.08.2006, Ende: 30.11.200603.08.2006, Ende: 30.11.200603.08.2006, Ende: 30.11.200603.08.2006, Ende: 30.11.200603.08.2006, Ende: 30.11.2006

i) Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Saxoprint GmbH,
Dresden, PF: 120965, PLZ: 01010, Tel.:
(0351) 2044370, Fax: 2044366, E-Mail:
info@saxoprint.de; Anforderung der
Verdingungsunter lagen: bis:
26.05.2006; digital einsehbar: nein

j) Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: /5107/06: 75,15 EUR; Zah-
lungsweise: Verrechnungsscheck; Zah-
lungseinzelheiten: oder Zahlungsweise:
Bankeinzug; Mit der schriftlichen Ab-
forderung wird der Firma Saxoprint
GmbH eine einmalige Bankeinzugs-
ermächtigung in Höhe des Kosten-
beitrages gewährt.
Die Vergabeunterlagen werden nur ver-
sandt, wenn folgende Angaben voll-
ständig vorliegen: Kontoinhaber; Kon-
tonummer; Bankleitzahl; Ort, Datum
und Unterschrift des Zahlungspflich-
tigen oder Verrechnungsscheck. Liegt
der Zahlungsnachweis bis spätestens 2
Werktage nach Ablauf der Anforder-
ungsfrist (siehe i) nicht der Saxoprint
GmbH vor, erfolgt keine Berücksichti-
gung bei der Versendung der Vergabe-
unterlagen. Eine Erstattung der Kosten
erfolgt nicht. Lieferform: Papier, LV auf
Diskette. Zahlungsempfänger: Saxo-
print GmbH

k)k)k)k)k) E i n re i chungs f r i s t :  06 .06 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  06 .06 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  06 .06 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  06 .06 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  06 .06 .2006 ,
10.00 Uhr10.00 Uhr10.00 Uhr10.00 Uhr10.00 Uhr

l) Anschrift, an die die Angebote schrift-
lich zu richten sind: Landeshauptstadt
Dresden, Geschäftsbereich Finanzen
und Liegenschaften, Zentrales Verga-
bebüro, Sachgebiet Bauvergaben, bei
persönlicher Abgabe: Technisches Rat-
haus, Briefkasten im Kellergeschoss,
Hamburger Straße 19, 01067 Dresden,
PF: 120020, PLZ: 01001

m) Deutsch
n) Bieter und deren Bevollmächtigte
o)o)o)o)o) Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Angebote:Angebote:Angebote:Angebote:Angebote:     TTTTTech-ech-ech-ech-ech-

nisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straße
19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss
Raum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit der
Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-
vergabe Los /5107/06: 06.06.2006,vergabe Los /5107/06: 06.06.2006,vergabe Los /5107/06: 06.06.2006,vergabe Los /5107/06: 06.06.2006,vergabe Los /5107/06: 06.06.2006,
10.00 Uhr10.00 Uhr10.00 Uhr10.00 Uhr10.00 Uhr

p) Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe 5
v. H. der Auftragssumme und Mängel-
ansprüchebürgschaft in Höhe von 2 v.
H. der Abrechnungssumme

q) Zahlungsbedingungen gemäß Verdin-
gungsunterlagen

r) gesamtschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter

s) Der Bieter hat zum Nachweis seiner
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zu-
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verlässigkeit Angaben zu machen ge-
mäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 Buchstabe a bis f
VOB/A. Die Forderung entfällt, wenn
der Bieter eine Bescheinigung der Ein-
tragung in das Unternehmer- und
Lieferantenverzeichnis (ULV) der Auf-
tragsberatungsstelle Sachsen e. V.
(ABSt Sachsen) vorlegen kann. Einzel-
nachweise sind nach Aufforderung ein-
zureichen. Auszug aus dem Gewerbe-
zentralregister (§ 150 Gewerbeord-
nung)erforderlich.

t)t)t)t)t) 12.07.200612.07.200612.07.200612.07.200612.07.2006
u) Änderungsvorschläge oder Nebenan-

gebote: zulässig
v) Regierungspräsidium Dresden, Referat

33/34, Gewerberecht, Preisprüfung, VOL,
VOB, Stauffenbergallee 2, 01099 Dres-
den, PF: 100653, PLZ: 01076, Tel.:
(0351) 8253412/13, Fax: 8259999; Aus-
künfte erteilt: Straßen- und Tiefbauamt,
Frau Schiebel, Tel.: (0351) 4884365

a) Landeshauptstadt Dresden, Geschäfts-
bereich Stadtentwicklung, Straßen-
und Tiefbauamt, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, PF: 120020, PLZ:
01001, Tel.: (0351) 4881723/24, Fax:
4884374, E-Mail: rdudek@dresden.de

b)b)b)b)b) Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-
bungbungbungbungbung

c)c)c)c)c) Dünne Schichten im Kalteinbau imDünne Schichten im Kalteinbau imDünne Schichten im Kalteinbau imDünne Schichten im Kalteinbau imDünne Schichten im Kalteinbau im
Stadtgebiet Dresden 2006, Los 1:Stadtgebiet Dresden 2006, Los 1:Stadtgebiet Dresden 2006, Los 1:Stadtgebiet Dresden 2006, Los 1:Stadtgebiet Dresden 2006, Los 1:
Stadtgebiet Ost u. Zschonergrund-Stadtgebiet Ost u. Zschonergrund-Stadtgebiet Ost u. Zschonergrund-Stadtgebiet Ost u. Zschonergrund-Stadtgebiet Ost u. Zschonergrund-
gebiet, Los 2: Stadtgebiet Nord u.gebiet, Los 2: Stadtgebiet Nord u.gebiet, Los 2: Stadtgebiet Nord u.gebiet, Los 2: Stadtgebiet Nord u.gebiet, Los 2: Stadtgebiet Nord u.
MitteMitteMitteMitteMitte

d) Vergabe-Nr.: 5158/06, 01069 Dresden
e)e)e)e)e) Los 1:Los 1:Los 1:Los 1:Los 1: 74 St. Höhenanpassung Schäch-

te, 86 St. Höhenanpassung Straßen-
kappen, 74 St.  Höhenanpassung
Straßenabläufe, 65 t Einbau Asphalt-
beton 0/8, 100 t Einbau Asphalt 0/5,
339 St. Straßeneinbauten schützen,
480 t Vorprofil, 26.050 m² Deckschicht;
Los 2: 101 St.  Höhenanpassung
Schächte, 43 St. Höhenanpassung
Straßenkappen, 83 St.  Hö- hen-
anpassung Straßenabläufe, 68 t Ein-
bau Asphaltbeton 0/8, 72 t Einbau As-
phaltbeton 0/5, 299 St. Straßenein-
bauten schützen, 610 t Vorprofil, 35.100
m² Deckschicht

f) Aufteilung in mehrere Lose: nein
g) Entscheidung über Planungsleistungen:

nein
h)h)h)h)h) Ausführungsfristen bei losweiserAusführungsfristen bei losweiserAusführungsfristen bei losweiserAusführungsfristen bei losweiserAusführungsfristen bei losweiser

Vergabe: 1/5158/06:Vergabe: 1/5158/06:Vergabe: 1/5158/06:Vergabe: 1/5158/06:Vergabe: 1/5158/06:
Beginn: 24.07.2006,Beginn: 24.07.2006,Beginn: 24.07.2006,Beginn: 24.07.2006,Beginn: 24.07.2006,
Ende: 30.09.2006; 2/5158/06:Ende: 30.09.2006; 2/5158/06:Ende: 30.09.2006; 2/5158/06:Ende: 30.09.2006; 2/5158/06:Ende: 30.09.2006; 2/5158/06:
Beginn: 24.07.2006,Beginn: 24.07.2006,Beginn: 24.07.2006,Beginn: 24.07.2006,Beginn: 24.07.2006,
Ende: 30.09.2006Ende: 30.09.2006Ende: 30.09.2006Ende: 30.09.2006Ende: 30.09.2006

i) Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Saxoprint GmbH,
Dresden, PF: 120965, PLZ: 01010, Tel.:
(0351) 2044370, Fax: 2044366, E-Mail:
info@saxoprint.de;
Anforderung der Verdingungsunter-
lagen: bis: 24.05.2006; digital einseh-
bar: nein

j) Vervielfältigungskosten je Los: 1/5158/
06: 8,09 EUR; 2/5158/06: 12,72 EUR;
Zahlungsweise: Verrechnungsscheck;

bebüro, Sachgebiet Bauvergaben, bei
persönlicher Abgabe: Technisches Rat-
haus, Briefkasten im Kellergeschoss,
Hamburger Straße 19, 01067 Dresden,
PF: 120020, PLZ: 01001,

m) Deutsch
n) Bieter und deren Bevollmächtigte
o)o)o)o)o) Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Angebote:Angebote:Angebote:Angebote:Angebote:     TTTTTech-ech-ech-ech-ech-

nisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straße
19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss
Raum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit der
Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-
vergabe Los /5143/06: 08.06.2006,vergabe Los /5143/06: 08.06.2006,vergabe Los /5143/06: 08.06.2006,vergabe Los /5143/06: 08.06.2006,vergabe Los /5143/06: 08.06.2006,
11.00 Uhr11.00 Uhr11.00 Uhr11.00 Uhr11.00 Uhr

q) Zahlungsbedingungen gemäß Verdin-
gungsunterlagen

r) gesamtschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter

s) Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fach-
kunde, Leistungsfähigkeit und Zuverläs-
sigkeit Angaben zu machen gemäß § 8
Nr. 3 Abs. 1 Buchst. a bis f VOB/A. Die
Forderung entfällt, wenn der Bieter eine
Bescheinigung der Eintragung in das Un-
ternehmer- und Lieferantenverzeichnis
(ULV) der Auftragsberatungsstelle Sach-
sen e. V. (ABSt Sachsen) vorlegen kann.
Einzelnachweise sind nach Aufforderung
einzureichen.

t)t)t)t)t) 10.07.200610.07.200610.07.200610.07.200610.07.2006
u) Änderungsvorschläge oder Nebenan-

gebote: zulässig
v) Regierungspräsidium Dresden, Referat

33/34, Gewerberecht, Preisprüfung, VOL,
VOB, Stauffenbergallee 2, 01099 Dres-
den, PF: 100653, PLZ: 01076, Tel.:
(0351) 8253412/13, Fax: 8259999; Aus-
künfte erteilt: Straßen- und Tiefbauamt,
Herr Beger, Tel.: (0351) 4884399

a) Landeshauptstadt Dresden, Geschäfts-
bereich Stadtentwicklung, Straßen-
und Tiefbauamt, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, PF: 120020, PLZ:
01001, Tel.: (0351) 4881723/24, Fax:
4884374, E-Mail: rdudek@dresden.de

b)b)b)b)b) Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-
bungbungbungbungbung

c)c)c)c)c) Henzestraße - Ausbau der nördlichenHenzestraße - Ausbau der nördlichenHenzestraße - Ausbau der nördlichenHenzestraße - Ausbau der nördlichenHenzestraße - Ausbau der nördlichen
Gehbahn im Abschnitt Comenius-Gehbahn im Abschnitt Comenius-Gehbahn im Abschnitt Comenius-Gehbahn im Abschnitt Comenius-Gehbahn im Abschnitt Comenius-
straße bis Stresemannplatzstraße bis Stresemannplatzstraße bis Stresemannplatzstraße bis Stresemannplatzstraße bis Stresemannplatz

d) Vergabe-Nr.: 5126/06, 01309 Dresden
e)e)e)e)e) 810 m² bit. Befestigung aufbrechen;

520 m³ Boden lösen; 510 m³ Frost-
schutzmaterial; 1.350 m² Betonstein-
pflasterdecke; 550 m² Asphaltdeck-
und Asphalttragschicht; 620 m Bord-
steine; 450 m Gerinne; Pendelrinne; 24
St. Abläufe; 90 m² Rasenfläche

f) Aufteilung in mehrere Lose: nein
g) Entscheidung über Planungsleistungen:

nein
h)h)h)h)h) Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-

trag: /5126/06:trag: /5126/06:trag: /5126/06:trag: /5126/06:trag: /5126/06:
Beginn: 24.07.2006,Beginn: 24.07.2006,Beginn: 24.07.2006,Beginn: 24.07.2006,Beginn: 24.07.2006,
Ende: 02.09.2006Ende: 02.09.2006Ende: 02.09.2006Ende: 02.09.2006Ende: 02.09.2006

i) Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Saxoprint GmbH,
Dresden, PF: 120965, PLZ: 01010, Tel.:
(0351) 2044370, Fax: 2044366, E-Mail:
info@saxoprint.de;
Anforderung der Verdingungsunter-

Zahlungseinzelheiten: oder Zahlungs-
weise: Bankeinzug; Mit der schriftli-
chen Abforderung wird der Firma
Saxoprint GmbH eine einmalige Bank-
einzugsermächtigung in Höhe des
Kostenbeitrages gewährt.
Die Vergabeunterlagen werden nur ver-
sandt, wenn folgende Angaben voll-
ständig vorliegen: Kontoinhaber; Kon-
tonummer; Bankleitzahl; Ort, Datum
und Unterschrift des Zahlungspflich-
tigen oder Verrechnungsscheck. Liegt
der Zahlungsnachweis bis spätestens 2
Werktage nach Ablauf der Anforde-
rungsfrist (siehe i) nicht der Saxoprint
GmbH vor, erfolgt keine Berücksichti-
gung bei der Versendung der Vergabe-
unterlagen. Eine Erstattung der Kosten
erfolgt nicht. Lieferform: Papier, LV auf
Diskette. Zahlungsempfänger: Saxo-
print GmbH

k)k)k)k)k) Einreichungsfrist: 07.06.2006; Zu-Einreichungsfrist: 07.06.2006; Zu-Einreichungsfrist: 07.06.2006; Zu-Einreichungsfrist: 07.06.2006; Zu-Einreichungsfrist: 07.06.2006; Zu-
sätzliche Angaben: Los 1: 14.00 Uhr;sätzliche Angaben: Los 1: 14.00 Uhr;sätzliche Angaben: Los 1: 14.00 Uhr;sätzliche Angaben: Los 1: 14.00 Uhr;sätzliche Angaben: Los 1: 14.00 Uhr;
Los 2: 14.30 UhrLos 2: 14.30 UhrLos 2: 14.30 UhrLos 2: 14.30 UhrLos 2: 14.30 Uhr

l) Anschrift, an die die Angebote schrift-
lich zu richten sind: Landeshauptstadt
Dresden, Geschäftsbereich Finanzen
und Liegenschaften, Zentrales Verga-
bebüro, Sachgebiet Bauvergaben, bei
persönlicher Abgabe: Technisches Rat-
haus, Briefkasten im Kellergeschoss,
Hamburger Straße 19, 01067 Dresden,
PF: 120020, PLZ: 01001,

m) Deutsch
n) Bieter und deren Bevollmächtigte
o)o)o)o)o) Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Angebote:Angebote:Angebote:Angebote:Angebote:     TTTTTech-ech-ech-ech-ech-

nisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straße
19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss
Raum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit der
Eröffnung der Angebote: Los 1/5158/Eröffnung der Angebote: Los 1/5158/Eröffnung der Angebote: Los 1/5158/Eröffnung der Angebote: Los 1/5158/Eröffnung der Angebote: Los 1/5158/
06: 07.06.2006, 14.00 Uhr; Los 2/06: 07.06.2006, 14.00 Uhr; Los 2/06: 07.06.2006, 14.00 Uhr; Los 2/06: 07.06.2006, 14.00 Uhr; Los 2/06: 07.06.2006, 14.00 Uhr; Los 2/
5158/06: 07.06.2006, 14.30 Uhr5158/06: 07.06.2006, 14.30 Uhr5158/06: 07.06.2006, 14.30 Uhr5158/06: 07.06.2006, 14.30 Uhr5158/06: 07.06.2006, 14.30 Uhr

p) Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe 5
v. H. der Auftragssumme und Mängel-
ansprüchebürgschaft in Höhe von 2 v.
H. der Abrechnungssumme

q) Zahlungsbedingungen gemäß Verdin-
gungsunterlagen

r) gesamtschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter

s) Der Bieter hat zum Nachweis seiner
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zu-
verlässigkeit Angaben zu machen ge-
mäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 Buchst. a bis f
VOB/A. Die Forderung entfällt, wenn
der Bieter eine Bescheinigung der Ein-
tragung in das Unternehmer- und
Lieferantenverzeichnis (ULV) der Auf-
tragsberatungsstelle Sachsen e. V.
(ABSt Sachsen) vorlegen kann. Einzel-
nachweise sind nach Aufforderung ein-
zureichen. Auszug aus dem Gewerbe-
zentralregister (§ 150 Gewerbeord-
nung)erforderlich.

t)t)t)t)t) 10.07.200610.07.200610.07.200610.07.200610.07.2006
u) Änderungsvorschläge oder Nebenan-

gebote: zulässig
v) Regierungspräsidium Dresden, Referat

33/34, Gewerberecht, Preisprüfung, VOL,
VOB, Stauffenbergallee 2, 01099 Dres-
den, PF: 100653, PLZ: 01076, Tel.:
(0351) 8253412/13, Fax: 8259999; Aus-

künfte erteilt: Straßen- und Tiefbauamt,
Herr Riedel, Tel.: (0351) 4889814

a) Landeshauptstadt Dresden, Geschäfts-
bereich Stadtentwicklung, Straßen-
und Tiefbauamt, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, PF: 120020, PLZ:
01001, Tel.: (0351) 4881723/24, Fax:
4884374, E-Mail: rdudek@dresden.de

b)b)b)b)b) Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-
bungbungbungbungbung

c)c)c)c)c) Hochwasser 2002, Bahnhofstraße 2.Hochwasser 2002, Bahnhofstraße 2.Hochwasser 2002, Bahnhofstraße 2.Hochwasser 2002, Bahnhofstraße 2.Hochwasser 2002, Bahnhofstraße 2.
BA zw. Sosaer Straße und Straßen-BA zw. Sosaer Straße und Straßen-BA zw. Sosaer Straße und Straßen-BA zw. Sosaer Straße und Straßen-BA zw. Sosaer Straße und Straßen-
bahn-Gleisbogen in Höhe HP Nie-bahn-Gleisbogen in Höhe HP Nie-bahn-Gleisbogen in Höhe HP Nie-bahn-Gleisbogen in Höhe HP Nie-bahn-Gleisbogen in Höhe HP Nie-
dersedlitz, Öffentliche Beleuchtungdersedlitz, Öffentliche Beleuchtungdersedlitz, Öffentliche Beleuchtungdersedlitz, Öffentliche Beleuchtungdersedlitz, Öffentliche Beleuchtung

d) Vergabe-Nr.: 5143/06, 01259 Dresden
e)e)e)e)e) 16 St. Straßenleuchten liefern und er-

richten; 15 St. Stahlrohrmasten liefern;
15 St. Stahlrohrlichtmasten lackieren;
9 St. Kabelmuffen liefern und errich-
ten; 670 m Kunststoffkabel liefern und
in Kabelgraben legen; 600 m Kabelab-
deckhauben liefern und in Kabelgraben
legen; 1 St. Demontage ÖB-Altanlage;
500 m Einmessunterlagen erstellen; 1
St. Straßenbeleuchtungs-Kabelverteiler
liefern und errichten

f) Aufteilung in mehrere Lose: nein
g) Entscheidung über Planungsleistungen:

nein
h)h)h)h)h) Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-

trag: /5143/06:trag: /5143/06:trag: /5143/06:trag: /5143/06:trag: /5143/06:
Beginn: 24.07.2006,Beginn: 24.07.2006,Beginn: 24.07.2006,Beginn: 24.07.2006,Beginn: 24.07.2006,
Ende: 24.11.2006Ende: 24.11.2006Ende: 24.11.2006Ende: 24.11.2006Ende: 24.11.2006

i) Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Saxoprint GmbH,
Dresden, PF: 120965, PLZ: 01010, Tel.:
(0351) 2044370, Fax: 2044366, E-Mail:
info@saxoprint.de;
Anforderung der Verdingungsunter-
lagen: bis: 24.05.2006; digital einse-
hbar: nein

j) Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: /5143/06: 7,49 EUR; Zahlungs-
weise: Verrechnungsscheck; Zahlungs-
einzelheiten: oder Zahlungsweise:
Bankeinzug; Mit der schriftlichen Ab-
forderung wird der Firma Saxoprint
GmbH eine einmalige Bankeinzugs-
ermächtigung in Höhe des Kosten-
beitrages gewährt.
Die Vergabeunterlagen werden nur ver-
sandt, wenn folgende Angaben voll-
ständig vorliegen: Kontoinhaber; Kon-
tonummer; Bankleitzahl; Ort, Datum
und Unterschrift des Zahlungspflich-
tigen oder Verrechnungsscheck. Liegt
der Zahlungsnachweis bis spätestens 2
Werktage nach Ablauf der Anforde-
rungsfrist (siehe i) nicht der Saxoprint
GmbH vor, erfolgt keine Berücksichti-
gung bei der Versendung der Vergabe-
unterlagen. Eine Erstattung der Kosten
erfolgt nicht. Lieferform: Papier, LV auf
Diskette. Zahlungsempfänger: Saxo-
print GmbH

k)k)k)k)k) E i n re i chungs f r i s t :  08 .06 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  08 .06 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  08 .06 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  08 .06 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  08 .06 .2006 ,
11.00 Uhr11.00 Uhr11.00 Uhr11.00 Uhr11.00 Uhr

l) Anschrift, an die die Angebote schrift-
lich zu richten sind: Landeshauptstadt
Dresden, Geschäftsbereich Finanzen
und Liegenschaften, Zentrales Verga-
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lagen: bis: 26.05.2006; digital einseh-
bar: nein

j) Vervielfältigungskosten Gesamtmaß–
nahme: /5126/06: 13,78 EUR; Zahl-
ungsweise: Verrechnungsscheck;
Zahlungseinzelheiten: oder Zahlungs-
weise: Bankeinzug; Mit der schriftli-
chen Abforderung wird der Firma
Saxoprint GmbH eine einmalige Bank-
einzugsermächtigung in Höhe des
Kostenbeitrages gewährt.
Die Vergabeunterlagen werden nur ver-
sandt, wenn folgende Angaben voll-
ständig vorliegen: Kontoinhaber; Kon-
tonummer; Bankleitzahl; Ort, Datum
und Unterschrift des Zahlungspflich-
tigen oder Verrechnungsscheck. Liegt
der Zahlungsnachweis bis spätestens 2
Werktage nach Ablauf der Anforde-
rungsfrist (siehe i) nicht der Saxoprint
GmbH vor, erfolgt keine Berücksichti-
gung bei der Versendung der Vergabe-
unterlagen. Eine Erstattung der Kosten
erfolgt nicht. Lieferform: Papier, LV auf
Diskette. Zahlungsempfänger: Saxo-
print GmbH

k)k)k)k)k) E i n re i chungs f r i s t :  06 .06 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  06 .06 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  06 .06 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  06 .06 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  06 .06 .2006 ,
13.00 Uhr13.00 Uhr13.00 Uhr13.00 Uhr13.00 Uhr

l) Anschrift, an die die Angebote schrift-
lich zu richten sind: Landeshauptstadt
Dresden, Geschäftsbereich Finanzen
und Liegenschaften, Zentrales Verga-
bebüro, Sachgebiet Bauvergaben, bei
persönlicher Abgabe: Technisches Rat-
haus, Briefkasten im Kellergeschoss,
Hamburger Straße 19, 01067 Dresden,
PF: 120020, PLZ: 01001

m) Deutsch
n) Bieter und deren Bevollmächtigte
o)o)o)o)o) Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Ort der Eröffnung der Angebote:Angebote:Angebote:Angebote:Angebote:     TTTTTech-ech-ech-ech-ech-

nisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straßenisches Rathaus, Hamburger Straße
19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss19, 01067 Dresden, Kellergeschoss
Raum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit derRaum 046; Datum und Uhrzeit der
Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-
vergabe Los /5126/06: 06.06.2006,vergabe Los /5126/06: 06.06.2006,vergabe Los /5126/06: 06.06.2006,vergabe Los /5126/06: 06.06.2006,vergabe Los /5126/06: 06.06.2006,
13.00 Uhr13.00 Uhr13.00 Uhr13.00 Uhr13.00 Uhr

p) Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe 5
v. H. der Auftragssumme und Mängel-
ansprüchebürgschaft in Höhe von 2 v.
H. der Abrechnungssumme

q) Zahlungsbedingungen gemäß Verdin-
gungsunterlagen

r) gesamtschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter

s) Der Bieter hat zum Nachweis seiner
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zu-
verlässigkeit Angaben zu machen ge-
mäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 Buchstabe a bis f
VOB/A. Die Forderung entfällt, wenn
der Bieter eine Bescheinigung der Ein-
tragung in das Unternehmer- und
Lieferantenverzeichnis (ULV) der Auf-
tragsberatungsstelle Sachsen e. V.
(ABSt Sachsen) vorlegen kann. Einzel-
nachweise sind nach Aufforderung ein-
zureichen.

t)t)t)t)t) 07.07.200607.07.200607.07.200607.07.200607.07.2006
u) Änderungsvorschläge oder Nebenan-

gebote: zulässig
v) Regierungspräsidium Dresden, Referat

33/34, Gewerberecht, Preisprüfung, VOL,
VOB, Stauffenbergallee 2, 01099 Dres-

den, PF: 100653, PLZ: 01076, Tel.:
(0351) 8253412/13, Fax: 8259999; Aus-
künfte erteilt: Straßen- und Tiefbauamt,
Frau Seidel, Tel.: (0351) 4889809

a) Stadtentwässerung Dresden GmbH,
Team Vertrags- und Vergabewesen
PF 10 08 10, 01078 Dresden
Telefon: (03 51) 8 22 32 75, Telefax:
(03 51) 8 22 32 83

b)b)b)b)b) Öf fent l iche Ausschre ibung nachÖffent l iche Ausschre ibung nachÖffent l iche Ausschre ibung nachÖffent l iche Ausschre ibung nachÖffent l iche Ausschre ibung nach
VOB/AVOB/AVOB/AVOB/AVOB/A

c)c)c)c)c) Entwässerung Windmühlenweg inEntwässerung Windmühlenweg inEntwässerung Windmühlenweg inEntwässerung Windmühlenweg inEntwässerung Windmühlenweg in
Klotzsche, Neubau Schmutzwasser-Klotzsche, Neubau Schmutzwasser-Klotzsche, Neubau Schmutzwasser-Klotzsche, Neubau Schmutzwasser-Klotzsche, Neubau Schmutzwasser-
kanalkanalkanalkanalkanal

d) Dresden-Klotzsche
e)e)e)e)e) Vergabenummer: 103.0/KN/06Vergabenummer: 103.0/KN/06Vergabenummer: 103.0/KN/06Vergabenummer: 103.0/KN/06Vergabenummer: 103.0/KN/06

- ca. 750 m3 Rohrgrabenaushub
- ca. 250 m Verlegung Steinzeugrohr
DN 250, Grabentiefe bis 4,20 m
- ca. 11 St. Fertigteilbetonschächte DN
1.200
- ca. 70 m Verlegung Steinzeugrohre
DN 150, Hausanschlüsse
- ca. 375 m2 bituminöser Straßenauf-
bruch und Straßenwiederherstellung

f) Angebote sind für die Gesamtleistung
abzugeben.

g) entfällt
h)h)h)h)h) 07. August 2006 bis 05. Oktober07. August 2006 bis 05. Oktober07. August 2006 bis 05. Oktober07. August 2006 bis 05. Oktober07. August 2006 bis 05. Oktober

20062006200620062006
i))))) bis 02. Juni 2006 bis 02. Juni 2006 bis 02. Juni 2006 bis 02. Juni 2006 bis 02. Juni 2006 bei

Weber-Dresden Planungsgesellschaft
mbH, Bremer Straße 65, 01067 Dresden
Telefon: (03 51) 4 24 36 - 0, Telefax:
(03 51) 4 24 36 - 29

j) Höhe des Kostenbeitrages: 35,00 EUR
Zahlungsweise: Verrechnungsscheck,
Empfänger siehe i)
Der Verrechnungsscheck ist der Anfor-
derung der Verdingungsunterlagen bei-
zulegen. Kosten werden nicht erstat-
tet. Die Verdingungsunterlagen werden
nur versandt, wenn der Nachweis über
die Zahlung vorliegt.

k)k)k)k)k) 27. Juni 200627. Juni 200627. Juni 200627. Juni 200627. Juni 2006
l) Stadtentwässerung Dresden GmbH,

Team Vertrags- und Vergabewesen
Scharfenberger Straße 152
01139 Dresden01139 Dresden01139 Dresden01139 Dresden01139 Dresden

m) Das Angebot ist in Deutsch abzufassen.
n) Bei der Eröffnung der Angebote dürfen

nur Bieter oder deren Bevollmächtigte
anwesend sein.

o)o)o)o)o) 27.27.27.27.27. Juni 2006, Juni 2006, Juni 2006, Juni 2006, Juni 2006, 10.00 Uhr 10.00 Uhr 10.00 Uhr 10.00 Uhr 10.00 Uhr,,,,,
Ort: Anschrift wie unter l), Faulturm,Ort: Anschrift wie unter l), Faulturm,Ort: Anschrift wie unter l), Faulturm,Ort: Anschrift wie unter l), Faulturm,Ort: Anschrift wie unter l), Faulturm,
Submissionsraum II. Etage, ZimmerSubmissionsraum II. Etage, ZimmerSubmissionsraum II. Etage, ZimmerSubmissionsraum II. Etage, ZimmerSubmissionsraum II. Etage, Zimmer
3.103.103.103.103.10

p) Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe
von 5 v. H. der Auftragssumme (brutto)
und Mängelansprüchebürgschaft in
Höhe von 3 v. H. der Schlussrechnungs-
summe (brutto).

q) Zahlungsbedingungen gemäß VOB/B
r) Rechtsform von Bietergemeinschaften:

Gesamtschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter

s) Geforderte Eignungsnachweise: Der Bie-
ter hat mit dem Angebot zum Nachweis
seiner Eignung (Fachkunde, Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit) Angaben
zu machen gemäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 Buch-

staben a) bis g) VOB/A. Nachunter-
nehmer sind zwingend zu benennen.

t)t)t)t)t) 21.07.200621.07.200621.07.200621.07.200621.07.2006
u) Nebenangebote oder Änderungsvor-

schläge sind bei gleichzeitiger Abgabe
des Hauptangebotes zulässig.

v) Allgemeine Fach- und Rechtsaufsicht
Regierungspräsidium Dresden
Abteilung 3 – Wirtschaft und Arbeit
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden
Telefon: (03 51) 8 25 34 00, Telefax:
(03 51) 8 25 93 40

a) Stadtentwässerung Dresden GmbH
Team Vertrags- und Vergabewesen
PF 10 08 10, 01078 Dresden
Telefon: (03 51) 8 22 32 75, Telefax:
(03 51) 8 22 32 83

b)b)b)b)b) Öf fent l iche Ausschre ibung nachÖffent l iche Ausschre ibung nachÖffent l iche Ausschre ibung nachÖffent l iche Ausschre ibung nachÖffent l iche Ausschre ibung nach
VOB/AVOB/AVOB/AVOB/AVOB/A

c)c)c)c)c) Schmutzwassertechnische Erschlie-Schmutzwassertechnische Erschlie-Schmutzwassertechnische Erschlie-Schmutzwassertechnische Erschlie-Schmutzwassertechnische Erschlie-
ßung Dresdner Straße 15-19/ Restßung Dresdner Straße 15-19/ Restßung Dresdner Straße 15-19/ Restßung Dresdner Straße 15-19/ Restßung Dresdner Straße 15-19/ Rest
Wiesenstraße in WeißigWiesenstraße in WeißigWiesenstraße in WeißigWiesenstraße in WeißigWiesenstraße in Weißig

d) Dresden-Weißig
e)e)e)e)e) Vergabenummer: 105.0/KN/06Vergabenummer: 105.0/KN/06Vergabenummer: 105.0/KN/06Vergabenummer: 105.0/KN/06Vergabenummer: 105.0/KN/06

- 190 m Schmutzwasserkanal Stz DN
200
- 60 m Anschlusskanal Stz DN 150
- 400 m2 Bauzeitstraße
- 150 m2 Straßenaufbruch und Wie-
derherstellung Großpflaster
- 250 m2 Straßenaufbruch und Wie-
derherstellung Asphalt
- 105 m2 Straßenaufbruch und Wie-
derherstellung Schotterdecke

f) Angebote sind für die Gesamtleistung
abzugeben.

g) entfällt
h)h)h)h)h) 24. Juli 2006 bis 18. Oktober 200624. Juli 2006 bis 18. Oktober 200624. Juli 2006 bis 18. Oktober 200624. Juli 2006 bis 18. Oktober 200624. Juli 2006 bis 18. Oktober 2006
i))))) bis 31. Mai 2006 bis 31. Mai 2006 bis 31. Mai 2006 bis 31. Mai 2006 bis 31. Mai 2006 bei

IPRO Dresden Planungs- und Ingenieur-
aktiengesellschaft
Schnorrstraße 70, 01194 Dresden
Telefon: (03 51) 46 51-7 94, Telefax:
(03 51) 46 51-5 31

j) Höhe des Kostenbeitrages: 35,00 EUR
Zahlungsweise: Verrechnungsscheck,
Empfänger siehe i)
Der Verrechnungsscheck ist der Anfor-
derung der Verdingungsunterlagen bei-
zulegen. Kosten werden nicht erstat-
tet. Die Verdingungsunterlagen werden
nur versandt, wenn der Nachweis über
die Zahlung vorliegt.

k)k)k)k)k) 21. Juni 200621. Juni 200621. Juni 200621. Juni 200621. Juni 2006
l) Stadtentwässerung Dresden GmbH,

Team Vertrags- und Vergabewesen
Scharfenberger Straße 152
01139 Dresden01139 Dresden01139 Dresden01139 Dresden01139 Dresden

m) Das Angebot ist in Deutsch abzufassen.
n) Bei der Eröffnung der Angebote dürfen

nur Bieter oder deren Bevollmächtigte
anwesend sein.

o)o)o)o)o) 21.21.21.21.21. Juni 2006, Juni 2006, Juni 2006, Juni 2006, Juni 2006, 10.00 Uhr 10.00 Uhr 10.00 Uhr 10.00 Uhr 10.00 Uhr,,,,,
Ort: Anschrift wie unter l), Faulturm,Ort: Anschrift wie unter l), Faulturm,Ort: Anschrift wie unter l), Faulturm,Ort: Anschrift wie unter l), Faulturm,Ort: Anschrift wie unter l), Faulturm,
Submissionsraum II. Etage, ZimmerSubmissionsraum II. Etage, ZimmerSubmissionsraum II. Etage, ZimmerSubmissionsraum II. Etage, ZimmerSubmissionsraum II. Etage, Zimmer
3.103.103.103.103.10

p) Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe
von 5 v. H. der Auftragssumme (brutto)
und Mängelansprüchebürgschaft in
Höhe von 3 v. H. der Schlussrechnungs-
summe (brutto).

q) Zahlungsbedingungen gemäß VOB/B
r) Rechtsform von Bietergemeinschaften:

Gesamtschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter

s) Geforderte Eignungsnachweise: Der Bie-
ter hat mit dem Angebot zum Nachweis
seiner Eignung (Fachkunde, Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit) Angaben
zu machen gemäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 Buch-
staben a) bis g) VOB/A. Nachunter-
nehmer sind zwingend zu benennen.

t)t)t)t)t) 14.07.200614.07.200614.07.200614.07.200614.07.2006
u) Nebenangebote oder Änderungsvor-

schläge sind bei gleichzeitiger Abgabe
des Hauptangebotes zulässig.

v) Allgemeine Fach- und Rechtsaufsicht
Regierungspräsidium Dresden
Abteilung 3 – Wirtschaft und Arbeit
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden
Telefon: (03 51) 8 25 34 00, Telefax:
(03 51) 8 25 93 40
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